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Beschluss:

1. „Die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (2) BauGB und der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der 
Verwaltung gemäß den Anlagen Nr. 3 und 4 zu behandeln.

2. Für das oben bezeichnete Stadtgebiet wird die 153. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Braunschweig mit der dazu gehörigen Begründung 
mit Umweltbericht in der anliegenden Fassung beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG, wonach 
ausschließlich der Rat für die abschließende Entscheidung über Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen zuständig ist. 

Inhalt und Verfahren
Dem beiliegenden Flächennutzungsplan (Anlage 1)  und der Begründung mit Umweltbericht 
(Anlage 2) sind Gegenstand der Änderung, Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der 
Planänderung zu entnehmen.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit 
Schreiben vom 17.05.2021 mit Fristsetzung zum 25.06.2021 zur Stellungnahme aufgefordert. 
Die für die Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes bedeutenden Inhalte der 
Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden teilweise in die 
Planunterlagen aufgenommen. Die eingegangenen Stellungnahmen, jeweils mit einer 
Stellungnahme der Verwaltung und einem Beschlussvorschlag versehen, sind Bestandteil 
dieser Vorlage zum Planbeschluss (Anlage 3).
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Am 08.12.2020 wurde die öffentliche Auslegung der 153. Flächennutzungsplan-Änderung 
gemäß § 3 (2) BauGB vom Verwaltungsausschuss beschlossen und in der Zeit vom 
06.10.2022 bis zum 07.11.2022 durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 14.10.2022 von der Beteiligung der 
Öffentlichkeit informiert. Die eingegangenen Stellungnahmen, mit einer Stellungnahme der 
Verwaltung und einem Beschlussvorschlag versehen, sind Bestandteil dieser Vorlage zum 
Planbeschluss (Anlage 4).

Leuer

Anlage/n:

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage:
Anlage 1: Änderungsplan
Anlage 2: Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 3: Vorschlag zur Behandlung der im Verfahrensschritt gemäß § 4 (2) BauGB 

vorgebrachten Stellungnahmen
Anlage 4: Vorschlag zur Behandlung der im Verfahrensschritt gemäß § 3 (2) BauGB 

vorgebrachten Stellungnahmen
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153. Änderung des Flächennutzungsplanes „Hinter dem Berge“   Stand: 17.11.2022 
  Verfahrensstand: Planbeschluss 
 

1 Rechtsgrundlagen  
 - Stand: 15.11.2022 - 

 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl I S. 3634), zu-
letzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) 
 

1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl I S. 3786), zu-
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.1802) 
 

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
 

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 
123), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1792) 
 

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz KSG 
vom 12. Dezember 2019 (BGBl. S. 2513), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I. S. 3905) 
 

1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I. S. 1362, 1436) 
 

1.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt ge-
ändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 10. September.2021 (BGBl. I. S. 4147) 
 

1.8 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGB-
NatSchG) 
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 578) 
 

1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI S. 588) 
 

1.10 Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) 
in der Fassung vom 6. Dezember 2017 (Nds. GVBl. S. 456), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 582) 
 

1.11 Regionales Raumordnungsprogramm 2008 für den Großraum Braunschweig (RROP) 
In der Fassung der 1. Änderung vom 2. Mai 2020 (Rechtskraft durch Bekanntma-
chung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig) 
 

1.12 Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP) 
In der Fassung der Neubekanntmachung vom 7. September 2022 (Nds. GVBl. S. 
521) 
 

1.13 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmgiungsverfahren 
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgestz – PlanSIG) 
vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353) 
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2 Städtebauliche Grundlagen 
 
Braunschweig gesamt 
Die Stadt Braunschweig zählt zurzeit ca. 250.000 Einwohner und ist damit die zweitgrößte 
Stadt Niedersachsens. Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 
(LROP) und im Regionalen Raumordnungsprogramm von 2008 für den Großraum Braun-
schweig (RROP) ist die Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den Nachbar-
städten Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum in Südost-Niedersachsen mit der vorran-
gigen Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten verbindlich festgelegt.  
 
Raumordnungsvorgaben 
Das Landesraumordnungsprogramm legt aufgrund der zentralörtlichen Gliederung die 
Ober- und Mittelzentren fest. Gemeinsam mit den Grundzentren bilden sie die zentralen 
Orte, die im Sinne eines dauerhaften Erhalts ausgewogener Siedlungs- und Versorgungs-
strukturen zu sichern und zu entwickeln sind.  
 
Im RROP ist das Plangebiet wie der gesamte Ort als Siedlungsfläche gekennzeichnet. Hon-
delage wird im Süden von der als Vorranggebiet Autobahn festgelegten BAB 2 tangiert. Im 
Norden ergibt sich durch den Luftverkehr des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg bei 
Waggum ein Siedlungsbeschränkungsgebiet, das nahe an das Plangebiet heranreicht. Die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen im Norden sind gleichermaßen als Vorbehaltsgebiete 
für Natur und Landschaft bzw. für Erholung festgelegt. Zudem ist ein Großteil dieser Flä-
chen als Vorbehaltsgebiet für die Rohstoffgewinnung (Ölschiefer) dargestellt. Weiter 
schließt sich im Norden und Westen ein großes zusammenhängendes Vorranggebiet für 
Natur und Landschaft an, welches gleichzeitig als Natura 2000-Gebiet fungiert. Im Südos-
ten wird Hondelage durch die Flussniederung der Schunter begrenzt, die als Vorranggebiet 
für den Hochwasserschutz und gleichzeitig als Vorranggebiet für Natur und Landschaft aus-
gewiesen ist. 

 
Durch die Kennzeichnung des Änderungsbereiches als Siedlungsfläche steht die geplante 
Darstellung im Flächennutzungsplan im Einklang mit den Vorgaben des RROP und gilt im 
Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
 
Lage und kurze Beschreibung des Gebietes  
Im Stadtbezirk Hondelage leben aktuell 3.765 Personen (31.12.2020); Quelle Melderegis-
ter). Lebensmitteldiscounter, Hofladen und Kiosk bieten im Ort eine gewisse Grundversor-
gung, wozu auch medizinische Angebote beitragen. Kindertagesstätte und Grundschule, 
aber auch ein Jugendzentrum (jeweils in rd. 1 km Entfernung zum Plangebiet) stellen wei-
tere wesentliche öffentliche Einrichtungen dar, die durch kirchliche Angebote ergänzt wer-
den. Zudem bietet der Ort ein breites Vereinsleben, wobei die Sportmöglichkeiten des MTV 
Hondelage hervorzuheben sind.  
 
Die Entfernung zum Stadtkern beträgt zwar rd. 12 km; allerdings lässt sich das Zentrum 
Braunschweigs alternativ zum Individualverkehr über eine kombinierte Fahrt von Bus (Linie 
417) und Straßenbahn (Linie 3) in relativ kurzen Taktzeiten erreichen. Zudem besteht eine 
reizvolle Radwegeverbindung, die z.T. durch die Schunteraue führt. 
 
Der Geltungsbereich der 153. Flächennutzungsplan-Änderung befindet sich am nordöstli-
chen Rand des Braunschweiger Stadtteils Hondelage und hat insgesamt eine Größe von 
ca. 2,2 ha.  
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Den größeren östlichen Bereich der Änderungsfläche nimmt eine leicht nach Nordwesten 
abflachende, überwiegend artenarme Grünlandfläche ein. Im Westen des Plangebietes be-
steht ein kleinflächiger, dichter Gehölzbestand, der vor allem aus Koniferen besteht. Auf 
der südlicherseits bestehenden Grünfläche befindet sich ein Teich, der sich aufgrund des 
Vorkommens geschützter (Amphibien-) Arten als nach dem Naturschutzrecht geschützter 
Biotop erweist. Im Westen der Fläche schließt sich wiederum eine Grünlandfläche an, deren 
nördlicher Bereich als Lagerplatz genutzt wird. Dieser ist einem Gewerbebetrieb auf der 
benachbarten Fläche zugeordnet. 
 
Im Süden und im Osten grenzt die Änderungsfläche an die zeilenförmige, ein- bis zweige-
schossige Wohnbebauung im Zuge der kommunalen Straßen Hinter dem Berge und Am 
Beek an. Beide ausgebauten kommunalen Straßenräume verfügen jeweils über einen di-
rekten Anschluss an das Plangebiet. Auch im Westen schließt sich Wohnbebauung an, die 
teilweise auch gewerbliche Standorte mit umfasst.  
 
Das Plangebiet grenzt im Norden an die Wegeparzelle Tränke an, die sich im Eigentum der 
Feldmarkinteressentschaft befindet und auf der Fuß- und Radverkehr geduldet wird. Weiter 
nördlich schließen sich die ausgedehnten Sportanlagen des MTV Hondelage sowie ein 
landwirtschaftlicher Betriebsstandort an, die hier den nördlichen Siedlungsrand von Honde-
lage bilden.  
 

 
Luftbild (Quelle: geolife) mit dem nördlichen Siedlungsbereich von Hondelage und der her-
vorgehobenen Änderungsfläche  
 
Derzeitige Darstellung im Flächennutzungsplan 
 
Für den Geltungsbereich der 153. Änderung gilt der FNP der Stadt Braunschweig in der 
Form der Neubekanntmachung vom 06.10.2005, in seiner derzeit geltenden Fassung. Er 
stellt den gesamten Geltungsbereich als Grünfläche dar. 
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Kartengrundlage: Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig, 
Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation 
 
Zukünftige Darstellung im Flächennutzungsplan 
 
Mit der 153. Änderung des Flächennutzungsplanes soll das bisher als Grünfläche darge-
stellte Gebiet zukünftig als Wohnbaufläche dargestellt werden. Parallel zum Änderungsver-
fahren des FNP erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes „HL 48 Hondelage – Hinter 
dem Berge“. Damit kann der B-Plan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden und 
schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines Wohngebietes.  
 

 
 
Kartengrundlage: Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig, 
Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation, Abt. Geoinformation 
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3 Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung, Standortalternativen 
 
Ziel 
Mit der 153. FNP-Änderung ist die Entwicklung von Wohnbauland geplant. Durch die Lü-
ckenschließung des nordöstlichen Bereiches von Hondelage wird das Potenzial der Fläche 
genutzt und der anhaltenden großen Nachfrage nach Wohnflächen im Braunschweiger 
Stadtgebiet entsprochen.  
 
Dieses Planungsziel lässt sich nicht aus den bestehenden Darstellungen entwickeln. Die 
153. Änderung des Flächennutzungsplanes verfolgt daher das Ziel, aus der Grünfläche eine 
Wohnbaufläche zu entwickeln. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.06.2019 die Aufstellung der 153. 
Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Das Bebauungsplanverfahren HL 48 
Hondelage – Hinter dem Berge wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB durchge-
führt.  
 
Zweck 
In Braunschweig besteht ein seit Jahren anhaltender, großer Bedarf an Wohnraum, der 
auch die nächsten Jahre anhalten wird. Dies bestätigt eine aktuelle Bevölkerungs- und 
Wohnungsbedarfsprognose aus dem Jahr 2019.  
 
Mit einer Vielzahl von Wohnbauprojekten im gesamten Stadtgebiet und einer aktiven Wohn-
baupolitik, die für den Zeitraum von 2020 bis 2025 die Schaffung von Planungsrecht für 
etwa 6.000 weitere Wohneinheiten vorsieht, reagiert die Stadt Braunschweig mit einer 
Wohnbauoffensive auf die steigenden Einwohnerzahlen und den damit verbundenen stei-
genden Bedarf an Wohnraum. 
 
Die Stadt Braunschweig ist bestrebt, die steigende Nachfrage nach Wohnraum vor allem 
durch Wohnbauprojekte der Innenentwicklung zu befriedigen. Die Kapazitäten der Innen-
entwicklung reichen jedoch derzeit nicht aus. Aus diesem Grund werden neben Projekten 
der Innenentwicklung auch neue Siedlungsbereiche im äußeren Stadtgebiet, die mit dem 
ÖPNV gut an die Braunschweiger Kernstadt angeschlossen sind, entwickelt. 
 
Die Wohnbauplanungen verteilen sich somit auf das gesamte Stadtgebiet. Zudem gibt es 
Wohnbauprojekte unterschiedlichster Ausprägungen – vom klassischen Einfamilienhaus 
über gemeinschaftliches Wohnen bis hin zum Geschosswohnungsbau. Diese Vielfalt an 
Wohnraumangeboten ist erforderlich, um die diversifizierten Wohnraumanforderungen der 
Bevölkerung zu erfüllen. So sollen neben vielen verdichteten großen Baugebieten im inner-
städtischen Bereich auch benötigte Einfamilienhausformen in dörflichen Lagen entstehen, 
die sich dort städtebaulich gut einfügen. 
 
Gemäß RROP 2008 ist die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten vorrangig auf das 
zentralörtliche System auszurichten. Hondelage ist Teil des Oberzentrums Braunschweig. 
Die wohnbauliche Entwicklung der zu überplanenden Fläche wurde bereits im Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept (ISEK) mit Ratsbeschluss vom 06.11.2018 vorgeschlagen. Das 
ISEK wird seit 2018 als planerischer Rahmen insbesondere der zukünftigen räumlichen 
Entwicklung der Stadt Braunschweig zu Grunde gelegt.  
 
Standortalternativen 
Unabhängig von der anhaltend starken Nachfrage nach stadtnahen Wohnangeboten be-
gründet sich der Bedarf am Standort Hondelage wesentlich durch die Nachfrage aus dem 
Ort selbst. Seit mehreren Jahren hat hier keine flächenhafte wohnbauliche Entwicklung 
mehr stattgefunden, so dass derzeit insbesondere für die jüngere Bevölkerung, die gerne 
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im Heimatort verbleiben bzw. hier ihre Zukunft gestalten möchte, kaum Angebote vorhan-
den sind. Stadtweit und somit auch hier gilt, dass auch kleinere Ortschaften und auch sol-
che, die relativ weit vom Stadtkern entfernt liegen, in angemessenem Umfang die Chance 
haben sollen, die vorhandenen Bedarfe zu decken.  
 
Die Siedlungsstruktur von Hondelage ist maßgeblich durch Einfamilienhausgebiete ge-
prägt, die den Ort in den vergangenen Jahrzehnten zunächst in nördlicher und später vor 
allem in westlicher Richtung erweiterten. Heute gilt die Siedlungserweiterung weitestge-
hend als abgeschlossen. Das ist zum einen auf das stadtplanerische Leitziel zurückzufüh-
ren, Braunschweig als kompakte Stadt zu stärken und den dörflichen Charakter der umge-
benden ländlichen Siedlungen zu bewahren.  
 
Zum anderen wird einer Siedlungserweiterung an den Ortsrändern durch die bestehenden 
strukturellen Maßgaben Einhalt geboten: Im Osten von Hondelage lässt die Schunter-Aue 
keine Erweiterung zu; und im Süden stellt sich der Verlauf der BAB 2 als markante Sied-
lungsgrenze dar. Am westlichen Siedlungsrand schließen sich dem Landschaftsschutzge-
biet Querumer Holz und angrenzende Landschaftsteile zuzurechnende Flächen an, wäh-
rend im Norden die Emissionen der startenden und landenden Flüge vom Flughafen Braun-
schweig-Wolfsburg einen Abstand der Wohnbebauung erfordern, die eine weitere Ausdeh-
nung der Siedlung unterbinden.  
 
Zudem beschränken die Sportanlagen und der landwirtschaftliche Betriebsstandort eine 
weitere Ausdehnung der Ortslage; weiterhin ist der Fluglärm reglementierend. Dieser 
schränkt auch die Entwicklung im Nordosten ein, wo der Verlauf der vielbefahrenen Lan-
desstraße L 635 außerhalb ihrer Ortsdurchfahrt schallbedingt zusätzliche Anforderungen 
an Abstandsmaße vorgibt. Unter diesen Voraussetzungen wäre hier allenfalls eine sehr 
kleinteilige, aufgrund der absehbaren Lärmschutzanforderungen aber wirtschaftlich kaum 
tragbare Entwicklung denkbar.  
 
Im Osten von Hondelage – im Bereich der alten Hofstrukturen – wären in Einzelfällen klein-
teilige Entwicklungen vertretbar. Aufgrund der bestehenden Bebauungs- und Grundstücks-
strukturen bestehen aber keine größeren zusammenhängenden Entwicklungsflächen. Hier 
wären in Einzelfällen allenfalls kleinteilige bauliche Nachverdichtungen vorstellbar. Die im 
Ort außerdem bestehenden größeren innerörtlichen Freiflächen stehen dagegen derzeit 
nicht für eine Entwicklung zur Verfügung, weil sie mit öffentlichen Nutzungen (Spiel- und 
Freizeitfläche oder Friedhof) belegt sind. 
 
Unter Berücksichtigung des ISEK handelt es sich unter Beachtung der genannten struktu-
rellen Maßgaben bei der zu überplanenden Fläche um eine der wenigen verbliebenen Ent-
wicklungsflächen in Hondelage. Diese Fläche am nordöstlichen Ortsrand ist bereits auf drei 
Seiten von Bebauung umgeben und stellt sich dabei als ein geeigneter Standort für die 
künftige Entwicklung von Wohnbauland dar.  
 
Konversionsflächen und Baulücken zur Deckung des Bedarfs sind in Hondelage nicht in 
ausreichendem Maß vorhanden oder stehen nicht zur Verfügung. Alternativflächen sind ab-
gesehen von möglichen Nachverdichtungen bzw. Umnutzungen von ehemaligen Hofstellen 
im alten Ortskern in dieser Größe derzeit nicht absehbar.  
 
Wesentliche Auswirkungen 
Im Zuge der Arrondierung Hondelages durch das geplante Wohngebiet und der daraus 
resultierenden Einbindung in den bebauten Ortsteil können die vorhandenen infrastruktu-
rellen Ressourcen in Hondelage im Sinne einer effizienten Stadtentwicklung genutzt und 
auch zukünftig ausgelastet werden.  
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Die geplante Darstellung als Wohnbaufläche entspricht dabei dem grundsätzlichen Nut-
zungscharakter innerhalb der Ortslage, die ganz überwiegend durch die Wohnnutzung ge-
prägt ist. Daneben bestehen soziale und gemeinschaftliche Einrichtungen, Geschäfte der 
Grundversorgung sowie handwerkliche oder sonstige gewerbliche Betriebe, die sich auf 
Hondelage beziehen und sich dabei mit der Wohnfunktion als vereinbar erweisen. Entspre-
chend erweist sich die zukünftige Darstellung als Wohnbaufläche für den Änderungsbereich 
als verträglich.  
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind die innere Gliederung der Fläche und die 
Zulässigkeit der Nutzungen zu konkretisieren. Dabei ist die Verträglichkeit der o.a., umge-
bend vorhandenen Nutzungen (Gewerbe, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Landwirtschaft) 
insbesondere hinsichtlich ihrer Geräuschemissionen zu untersuchen und zu bewerten.  
 
Anhand von Fachgutachten ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens die Verträglich-
keit mit den auf das Plangebiet einwirkenden Nutzungen bzw. bestehenden Vorbelastun-
gen zu bewerten. Hier müssen ggfs. Festsetzungen getroffen werden, um das verträgliche 
Mit- oder Nebeneinander der unterschiedlichen Nutzungsaspekte in einem vertretbaren 
Maß gewährleisten zu können. Die im Änderungsbereich vorgesehene zukünftige Flächen-
inanspruchnahme darf dabei umgekehrt nicht zu einer Beeinträchtigung der in der Umge-
bung vorhandenen Nutzungen führen. 
 
Der westliche Bereich der Änderungsfläche ist dem westlich benachbarten Gewerbebetrieb 
zugeordnet und stellt sich mit seinem nördlichen Anteil als Lagerfläche dar, die außerdem 
mit einem kleinen Lagergebäude bebaut ist. Hier ist die Verträglichkeit der vorhandenen 
gewerblichen Nutzung und seine Entwicklungsmöglichkeit im Hinblick auf die geplante 
wohnbauliche Nutzung im Plangebiet auf der Ebene des Bebauungsplanes zu prüfen und 
ggfs. durch eine gesonderte Festsetzung zu gewährleisten. 
 
Nördlich an die Wegeparzelle schließen sich in westlicher Richtung die ausgedehnten 
Sportanlagen des MTV Hondelage mit mehreren verschiedenen Außensportflächen, dem 
Vereinsheim sowie Freisitzen an. Diese Anlagen sind hinsichtlich ihrer möglichen emittie-
renden Auswirkungen auf das Plangebiet auf Ebene des Bebauungsplanes ebenso rele-
vant wie der in nordöstlicher Richtung bestehende Reiterhof mit seinen Reitanlagen und 
Stallungen.  
 
Hinsichtlich entsprechender Emissionen ist auch der Flugverkehr zu berücksichtigen; denn 
das Baugebiet befindet sich nur rd. 300 m südlich des Flugkorridors, der von startenden 
und landenden Maschinen des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg genutzt wird. Der 
Flugverkehr bedingt einerseits eine Beschränkung der baulichen Höhe, die im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung reglementiert wird. Andererseits ergeben sich durch den Flug-
verkehr Lärmbeeinträchtigungen, die im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung gut-
achterlich geprüft werden und die das Plangebiet gegenüber den zukünftigen Bewohnern 
als entsprechend vorbelastet ausweisen müssen. Gemäß des Schallgutachtens (Bonk – 
Maire – Hoppmann PartGmbB, 2021) kann unter Beachtung architektonischer Maßnahmen 
zur Selbsthilfe (Grundrissgestaltung) und durch die Festsetzung entsprechender passiver 
Lärmschutzmaßnahmen auf Ebene des Bebauungsplanes aber die beabsichtigte wohn-
bauliche Nutzung im Plangebiet gewährleistet werden (siehe Kapitel 4.4.1.2 im Umweltbe-
richt). 
 
Mit Blick auf die absehbare bauliche Versiegelung bedarf die Behandlung des im Plangebiet 
auf den versiegelten Flächen anfallenden Oberflächenwassers einer gezielten Berechnung 
und Beplanung. Bei stärkeren Niederschlägen unterliegen Teile des Plangebietes bereits 
heute einem Einstau, weil die Ableitung über den nördlich gelegenen Wirtschaftsweg 
Tränke bzw. die hier vorhandenen Mulden und Gräben sich mit Verweis auf die zahlreichen 
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weiteren hier angeschlossenen Flächen als nicht leistungsfähig erweist. Da auch die örtli-
che Regenwasserkanalisation nur über eine begrenzte Kapazität verfügt, wird im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung eine Genehmigungsplanung – Kanal- und Straßenpla-
nung ausgearbeitet. Daraus können sich mögliche Maßnahmen wie eine kombinierte An-
ordnung von Retentionsvolumen auf privaten und auf öffentlichen Flächen ergeben und 
damit eine den Regeln der Technik entsprechende Ableitung des Oberflächenwassers im 
Plangebiet gewährleisten. 
 
Durch die Entwicklung einer Wohnbaufläche ergibt sich in Hondelage ein zusätzlicher Be-
darf an Spielplatzfläche, der im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung konkret zu be-
stimmen ist. Um den im Ort bestehenden Fehlbedarf nicht weiter zu vergrößern, sollte der 
zusätzliche Bedarf auf Ebene des Bebauungsplanes im Plangebiet festgesetzt werden. So-
fern vertretbar, sollte dabei das bestehende Defizit an Spielplatzfläche reduziert werden.  
 
Aufgrund der prognostizierbaren Zunahme der Einwohnerzahl ist im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung der Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätze zu ermitteln. Mit Blick 
auf die begrenzten Kapazitäten ist hier die Notwendigkeit einer Erweiterung absehbar.  
 
Dagegen leitet sich für die bezirkliche Grundschule in Hondelage kein unmittelbarer Erwei-
terungsbedarf ab.  
 
 
4 Umweltbericht 
 
4.1  Beschreibung der Planung 
 
Am nördlichen Siedlungsrand von Hondelage befindet sich eine von drei Seiten von vor-
handener Bebauung umgebene Freifläche. Die rd. 2,2 ha große Fläche stellt sich überwie-
gend als Grünfläche dar; im westlichen Bereich befinden sich dagegen ein Teich sowie 
einige Gehölzstrukturen. Der größte Teil der Fläche unterliegt keiner wirtschaftlichen Nut-
zung. Neben dem Teichgrundstück wird der westliche Bereich teils als Gartenland und teils 
als Lagerfläche durch einen Gewerbebetrieb genutzt, der auf den westlich benachbarten 
Flächen angesiedelt ist.  
 
Die Änderungsfläche wird durch die kommunalen Straßenräume Hinter dem Berge und Am 
Beek erschlossen. Auf ihrer Nordseite wird die Fläche von einem Wirtschaftsweg (Tränke) 
der Feldmarkinteressentschaft tangiert. Daran schließen sich die Sport- und Freizeitanla-
gen des MTV Hondelage an. Nordöstlich besteht ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Pfer-
dehaltung und Reitsportbetrieb.   
 
Mit Verweis auf das ISEK und unter Berücksichtigung der in Kap. 3 geschilderten regle-
mentierenden Faktoren stellt sich das Änderungsgebiet als derzeit einzig verfügbare grö-
ßere Erweiterungsfläche für Hondelage dar.  
 
Derzeitige Darstellungen FNP  
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Braunschweig in der Form der 
Bekanntmachung vom 06.10.2005 in seiner derzeit aktuellen Fassung stellt für den Gel-
tungsbereich eine „Grünfläche“ dar.  
 
Zukünftige Darstellungen FNP  
Zukünftig ist die Darstellung einer „Wohnbaufläche“ vorgesehen. 
 
Geplant ist die Darstellung als Wohnbaufläche, um im östlichen Bereich unter Anpassung 
an die umgebenden baulichen Strukturen eine leicht verdichtete Wohnbebauung entwickeln 
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zu können. Die absehbare wohnbauliche Erweiterung bringt eine Versiegelung mit sich, die 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zusammen mit den artenschutzrechtlichen 
Belangen entsprechend zu kompensieren ist.  
 
 
4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
 
Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Planung und 
deren Berücksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforderlich, bei der Be-
schreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiedergegeben. 
 
Übergeordnete Vorgaben 
Im Rahmen einer FNP-Änderung sind die grundsätzlichen Anforderungen an die Berück-
sichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung, die sich aus dem Bauge-
setzbuch und den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen ergeben, zu beachten. In 
diesen Fachgesetzen und Fachplänen schlagen sich die auf Ebene der Europäischen 
Union und auf Bundes- Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen 
nieder. Dabei sind die konkret für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwick-
lungsziele der genannten Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berück-
sichtigen. Soweit erforderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berücksichtigten überge-
ordneten planerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4. 
 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten 
Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, die um-
weltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher Tiefe mit dem 
Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterlagen: 
• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 
• Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014 
• Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2 
• Integriertes Klimaschutzkonzept für die Stadt Braunschweig, GEO-NET, 2010 
• Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007 
• Lärmaktionsplan Braunschweig, 2020 
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030, Braunschweig 2018 
 
Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten 
Für die Flächennutzungsplanänderung wurden folgende Fachgutachten verwendet:  
 
• „Erschließungsmaßnahme Baugebiet in Braunschweig OT Hondelage (Flur 4, 

Flurstück 332/6) – Ergebnisse Deklarationsanalytik gemäß LAGA TR Boden 
2004“, Unteg GmbH, 2019 

• „Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. HL 48 der Stadt Braun-
schweig“, Nr. – 20041 -; Bonk – Maire – Hoppmann PartGmbB, 02.07.2021 

• „Artenschutzbeitrag zur Erstellung des B-Plans „Hinter dem Berge“ in Hondelage, 
Stadt Braunschweig“, Biodata GbR, 2020  

• „Erläuterungsbericht zu den faunistischen und floristischen Erfassungen“, Biodata 
GbR, 2020   

• „Erschließung Hondelage Hinter dem Berge HL 48 – Genehmigungsplanung – 
Kanal- und Straßenplanung“, Weinkopf Ingenieure für Bauwesen GmbH, 2022  

• Flughafen Braunschweig – Verlängerung der Start- und Landebahn, Raumord-
nungsverfahren mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung; Schalltechnisches 
Gutachten über die Auswirkungen des Ausbaus auf die Fluglärmbelastung im 
Umfeld; AVIA Consult, April 2003  
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• „Schalltechnisches Fluglärmgutachten über die Fluglärmbelastung im Umfeld des 
Flughafens Braunschweig-Wolfsburg“, AVIA Consult, 10. April 2019 

 
Darüber hinaus wurden im Rahmen der FNP-Änderung keine weitergehenden, auf die kon-
krete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und Gutachten erstellt.  
 
 
4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informations-
grundlagen 
 
Die Umweltprüfung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. – soweit erfor-
derlich, auf dessen nähere Umgebung. Gegenstand der Umweltprüfung sind nach Maß-
gabe des Baugesetzbuches die für den Betrachtungsraum und das Planvorhaben pla-
nungs- und abwägungserheblichen Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 
• Auswertung der unter 4.2 genannten Planerischen Vorgaben und Quellen. Die bei 

der Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten technischen 
und sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entnehmen bzw. 
soweit erforderlich in Kap. 4.4 beschrieben.  

• Ortsbegehungen. 
• Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) und 4 (2) BauGB ermittelten 
Informationen. 

• Auswertung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) BauGB. 
• Die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des 

nachgeschaltetem Bebauungsplanverfahrens auf Basis der konkreten Planung.  
 
Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 (4) S. 3 BauGB an 
den Darstellungen dieser FNP-Änderung. Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen 
auf die Umweltbelange bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplans erkennbar sind. 
Eine vertiefte Prüfung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplans auf Basis einer konkreteren 
Planung.  
 
Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen sowie Kennt-
nislücken bestanden nicht. 
 
 
4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 
 
Die folgenden Kap. 4.4.1 bis 4.4.8 sind jeweils nach dem folgenden Schema aufgebaut: 
 
Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basissze-
nario) 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands ohne Durchführung der Planung 
Es erfolgt eine Abschätzung über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung. Dies kann im Einzelfall zu dem alleinigen Ergebnis führen, dass es nicht zu Verände-
rungen kommt, kann aber nicht den Regelfall darstellen. 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
• Die Ermittlung und Bewertung der Umweltsituation der einzelnen Belange erfolgt  

nach gegenwärtigem Kenntnisstand und durch zeitgemäße Prüfmethoden jeweils  
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insbesondere für die Umweltmerkmale, die erheblich beeinflusst werden. 
• Geprüft werden nur solche Auswirkungen, die durch die Darstellungen des FNP  

hinreichend absehbar sind. 
• Soweit erforderlich, Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplä- 

nen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für die FNP-Änderung von Bedeu-
tung sind und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung 
des Bauleitplans berücksichtigt wurden.  

• Bewertung nach den direkten und etwaigen indirekten, sekundären, kumulativen,  
grenzüberschreitenden kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen 
und vorübergehenden sowie positiven und negativen Auswirkungen. 

• Beschreibung eventuell benachbarter Plangebiete mit deren kumulierten Auswir- 
kungen auf die Schutzgüter. 

• Auswirkungen während der Bauphase und während der Betriebsphase. 
 
Da die Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen 
keine Baurechte festsetzt, sind die möglichen Auswirkungen während der Bauphase und 
während der Betriebsphase nicht abschätzbar. Diese werden auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung konkretisiert. 
 
4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit 
 
4.4.1.1 Betroffenheit Mensch 
 
Der Mensch und die menschliche Gesundheit können durch Emissionen/Immissionen ver-
schiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw. deren Umset-
zung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen können sowohl einzelne Men-
schen als auch die Bevölkerung betreffen. Soweit die Auswirkungen den Schutzgütern (z.B. 
Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet werden können, werden sie in den entspre-
chenden Kapiteln des Umweltberichtes aufgeführt. Soweit eine solche Zuordnung nicht 
möglich ist, werden die Auswirkungen im Folgenden aufgeführt. Es handelt sich dabei im 
Wesentlichen um den Aspekt Lärm.  
 
4.4.1.2 Lärm 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Derzeit wird die überwiegend als Grünlandfläche genutzte Plangebietsfläche landwirt-
schaftlich genutzt. Durch Pflege- und Erntearbeiten können sich gewisse Beeinträchtigun-
gen durch Lärm für die umgebende Wohnbebauung ergeben, die aufgrund ihrer geringen 
Häufigkeit bzw. Intensität aber als tolerierbar gelten.  
 
Folgende Lärmquellen, die sich im Bestand auf die Änderungsfläche auswirken, sind aus-
zumachen:  
− Der gewerbliche Betrieb am westlichen Rande des Plangebietes;  
− der landwirtschaftliche Betrieb mit Pferdehaltung nordöstlich; 
− die im Norden des Plangebietes liegenden Sport- und Freizeitanlagen des MTV 

Hondelage; 
− der Flugbetrieb des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg nördlich sowie 
− der Straßenverkehr auf den drei das Plangebiet tangierenden Straßenräumen Am 

Beek im Osten, Hinter dem Berge im Süden und Tränkeweg im Norden.  
 
Der westliche Randbereich des Plangebietes dient als Lagerfläche für einen Schornstein-
baubetrieb, der unmittelbar westlich ansässig ist. Fahrzeugbewegungen und Ladevorgän-
gen führen hier zu gewerblich bedingten Lärmemissionen.  
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Nordöstlich der beplanten Fläche befindet sich ein Reiterhof mit Reitanlagen und -stallun-
gen. Da der zum Plangebiet orientierte Bereich des Betriebsgeländes vor allem als Lager-
fläche für Futtermittel genutzt wird, können sich hier keine signifikanten Beeinträchtigungen 
ergeben. 
 
Dagegen wirken sich die Aktivitäten der nördlich des Wirtschaftsweges Tränke gelegenen 
Sportanlagen auf das Plangebiet aus. Neben den nahegelegenen Tennisplätzen ergibt sich 
vor allem eine Lärmeinwirkung durch den Grillplatz, der als attraktiver Freisitz genutzt wird.  
 
Das Plangebiet unterliegt - wie die umgebende Wohnbebauung - einer Beeinträchtigung 
durch den Flugbetrieb des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg. Die Abflüge bzw. die Lan-
deanflüge erfolgen etwa 350 m nördlich des zukünftigen Baugebietes zur Tag- und Nacht-
zeit.  
 
Weiterhin ergeben sich im Plangebiet Lärmimmissionen durch den Fahrzeugverkehr auf 
den drei umgebenden kommunalen Straßenräumen. Entsprechend ihrer Bedeutung als in-
nerörtliche Erschließungsstraße ist der südlich das Plangebiet tangierende Straßenraum 
Hinter dem Berge verkehrlich stärker frequentiert als die östlich des Plangebietes liegende 
Stichstraße Am Beek, die lediglich Anliegerverkehr aufweist. Auch der nördlich gelegene 
Wirtschaftsweg Tränke ist infolge seiner eingeschränkten Nutzbarkeit durch eine geringe 
Verkehrslast gekennzeichnet.  
 
Da es sich bei dem überwiegend im Plangebiet vorhandenen Grünland um keine schutz-
würdige Nutzung handelt, erweisen sich die Beeinträchtigungen durch die beschriebenen 
Lärmquellen als nicht wesentlich. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Es sind keine relevanten Änderungen gegenüber der Bestandssituation zu erwarten. An-
dere Planungen im Geltungsbereich, die in der Bestandsnachbarschaft zu Lärmbeein-
trächtigungen führen könnten, sind nicht bekannt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, 
dass sich die gewerblichen und sportlichen Nutzungen in der Nachbarschaft verändern 
oder erweitern und womöglich zu einer Entwicklung gem. § 34 BauGB führen, bei unver-
änderter nicht schutzwürdiger Nutzung des Geltungsbereichs hat dies jedoch keine nach-
teiligen Auswirkungen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes HL 48 wurde eine schalltechnische Unter-
suchung (Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB, Garbsen Juli 2021) durchgeführt. Dazu wur-
den die Geräuscheinwirkungen der umliegenden bestehenden Emissionsquellen (Gewer-
bebetrieb im Westen, landwirtschaftlicher Betrieb mit Pferdehaltung nordöstlich, Sport- und 
Freizeitanlagen nördlich, Flughafenbetrieb nördlich sowie Fahrzeugverkehr auf den umge-
benden drei Straßen) auf das Plangebiet ermittelt und einer Bewertung unterzogen. Außer-
dem wurden die Auswirkungen der künftigen Emissionsquellen im Plangebiet (Straßenver-
kehr) auf die Umgebung nach den aktuellen und einschlägigen Regelwerken zum Immissi-
onsschutz erfasst und beurteilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.  
 
Das aktuelle Fachgutachten belegt, dass sich durch die Lärmemissionen der gewerblichen 
Nutzung im Westen des Plangebietes keine Beeinträchtigung der hier neu beabsichtigten 
Wohnfunktion ergeben kann. Gleiches gilt mit Blick auf die Fahrzeugbewegungen und La-
devorgänge des landwirtschaftlichen Betriebes mit Pferdehaltung nordöstlich des Plange-
bietes. 
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Dagegen werden für den nördlichen Bereich des Plangebietes Lärmbeeinträchtigungen 
durch die nördlich des Plangebietes liegenden Sport- und Freizeitanlagen prognostiziert, 
die tags und nachts bis zu rd. 4 dB(A) über den Immissionsrichtwerten gem. DIN 18005 für 
ein Allgemeines Wohngebiet liegen. Tagsüber ergeben sich Beeinträchtigungen durch die 
Nutzung der Fußballplätze sowie insbesondere der nahe gelegenen Tennisplätze. In den 
ruhebedürftigen Nachtstunden können sich dagegen störende Geräuscheinwirkungen 
durch die Nutzung des auf der Sportanlage bestehenden Grillplatz ergeben. Um die beab-
sichtigte Wohnnutzung gewährleisten zu können, sind im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens für den betroffenen nördlichen Bereich des Plangebiets Empfehlungen zur Grund-
rissorientierung (der schutzbedürftigen Schlaf- und Aufenthaltsräume auf die lärmabge-
wandte Seite) in Verbindung mit der Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen (z.B. 
dem Einbau nicht öffenbarer Fenster) zu treffen.  
 
In Bezug auf mögliche Einwirkungen durch den Flugverkehr des nahe gelegenen Flugha-
fens Braunschweig-Wolfsburg wurde auf ein schalltechnisches Lärmgutachten zum Flug-
lärm aus dem Jahr 2003 zurückgegriffen. Die hierin für das Jahr 2015 angenommene An-
zahl von Flugbewegungen wird als tragfähige Annahme auch den Berechnungen im aktu-
ellen Gutachten zu Grunde gelegt, weil die seinerzeit hochgerechnete Anzahl an Flugbe-
wegungen für 2015 selbst im Jahr 2016 nicht erreicht wurde. Bedingt durch die Corona-
Pandemie stehen derzeit keine aktuellen aussagekräftigen Zahlen zur Verfügung. 
 
Auf dieser Grundlage ermittelt das Fachgutachten der Bonk-Maire-Hoppmann PartGmbB 
von 2021 folgende Ergebnisse: Während sich tagsüber die Immissionsbelastungen durch 
den Flugverkehr von bis zu 53 dB(A) mit der beabsichtigten Wohngebietsausweisung als 
verträglich erweisen, überschreitet die im Sinne einer konservativen Annahme mit rd. 51 
dB(A) zu veranschlagende Fluglärmbelastung den zulässigen Orientierungswert eines All-
gemeinen Wohngebietes für die Nachtstunden mit bis zu 6 dB(A) erheblich. Um gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisses zu wahren, sind deshalb auf Ebene des Bebauungsplanes 
Festsetzungen zur baulichen Ausführung der Gebäudehülle zu treffen. Weiterhin sind auf 
dieser Ebene passive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. eine unabhängig von den Fenstern 
geregelte Raumlüftung geeignet, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustel-
len.  
 
Aufgrund der geringen Verkehrsmengen und der beschränkten Fahrgeschwindigkeiten lei-
ten sich im Plangebiet keine die beabsichtigte Wohnnutzung störenden Lärmbeeinträchti-
gungen ausgehend von den drei umgebenden Straßenräumen ab. Umgekehrt lassen sich 
durch das absehbare Fahrzeugaufkommen im Plangebiet auch keine übermäßigen Beein-
trächtigungen in den erschließenden Straßenzügen absehen.  
 
Nach seiner baulichen Realisierung wird auch das Plangebiet zukünftig Fahrzeugverkehr 
aufweisen. Unter Berücksichtigung des Bestandsverkehrs kann das Verkehrsaufkommen 
dabei im südlichen Plangebiet zu einer Überschreitung von bis zu 5 dB(A) der für ein Allge-
meines Wohngebiet maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 18005 führen. Durch Emp-
fehlungen zur Grundrissorientierung in Verbindung mit der Festsetzung passiver Schall-
schutzmaßnahmen kann aber eine Nutzung als Allgemeines Wohngebiet im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung gesichert werden.  
 
Unter Beachtung der zukünftigen Struktur des Plangebietes sind auf Ebene des Bebau-
ungsplanverfahrens konkrete Festsetzungen zum Schallschutz zu treffen, um erhebliche 
Auswirkungen durch das Vorhaben innerhalb und außerhalb des Plangebiets auszuschlie-
ßen und somit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. Dadurch können 
die absehbaren Überschreitungen kompensiert werden, so dass eine Nutzung der Fläche 
als Wohnbauland grundsätzlich gegeben ist. Auf der Ebene des Bebauungsplanes ermög-
lichen die Lärmwerte weitergehend die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes.  
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Davon abgesehen kann es während der Bauphase temporär zu Lärmbeeinträchtigungen 
kommen. Grundsätzlich ist gemäß § 22 BImSchG eine Baustelle so zu betreiben, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen (hier: Lärmemissionen) verhindert werden, die nach dem 
Stand der Technik vermeidbar sind oder die nach dem Stand der Technik als unvermeid-
bare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Entspre-
chend sind die Lärmemissionen während der Bauphase unter Verwendung der nach dem 
Stand der Technik entsprechenden Technologien und Geräte zu minimieren. 
 
4.4.1.3 Sonstige Emissionen/Immissionen 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Emissionen der umliegenden Nutzungen, die sich nachteilig auf das Plangebiet auswirken: 
Die Beleuchtungseinrichtungen am Kunstrasenfußballfeld der nördlich gelegenen Bezirks-
sportanlage verursachen eine visuelle Beeinträchtigung des Plangebietes. Zudem können 
sich Stäube und Gerüche ausgehend von dem nordöstlich des Plangebietes gelegenen 
Reiterhof störend im Plangebiet auswirken. Andere Beeinträchtigungen wie z. B. durch Er-
schütterungen oder elektromagnetische Strahlung bestehen nicht.  
 
Da es sich bei dem überwiegend im Plangebiet vorhandenen Grünland um keine schutz-
würdige Nutzung handelt, erweisen sich durch umliegende Nutzungen hervorgerufene Im-
missionen als nicht wesentlich. 
 
Emissionen aus dem Plangebiet, die sich nachteilig auf die umgebenen Nutzungen auswir-
ken: 
Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Durch Pflege- und Erntearbeiten ge-
hen von der Fläche Emissionen in Form von Stäuben und Gerüchen aus. Diese beeinträch-
tigen die angrenzenden Nutzungen aber nicht. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Es sind keine Änderungen gegenüber der Bestandssituation zu erwarten. Andere Planun-
gen im Geltungsbereich, die in der Bestandsnachbarschaft zu Beeinträchtigungen durch 
Geruch, Staub, Licht, Erschütterung oder elektromagnetische Strahlung führen könnten, 
sind nicht bekannt. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
 
Emissionen der umliegenden Nutzungen, die sich nachteilig auf das Plangebiet auswirken: 
Grundsätzlich können Sportanlagen in den Abendstunden, insbesondere in den kälteren 
Jahreszeiten, zu Beeinträchtigungen durch Licht in der Nachbarschaft führen. Das einzige 
mit einer Flutlichtanlage ausgestattete Fußballfeld befindet sich etwa 80 m nordwestlich von 
der nächstgelegenen Plangebietsgrenze entfernt. Da die Sportanlage diesbezüglich jedoch 
schon auf die näher bzw. gleich nah gelegene Bestandsbebauung Rücksicht nehmen 
musste, ist nicht davon auszugehen, dass sich die Beleuchtungseinrichtung nachteilig auf 
das Plangebiet auswirken wird.  
 
Des Weiteren kann der Betrieb von Reiterhöfen/Pferdepensionen zu Beeinträchtigungen 
durch Staub und Geruch in der Nachbarschaft führen. Der nächstgelegene Reitplatz befin-
det sich etwa 60 m, ein Lagerplatz für Futtermittel 40 m und die Mistplatte etwa 100 m nord-
östlich von der nächstgelegenen Plangebietsgrenze entfernt. Zwischen dem Reitplatz und 
dem Futtermittellagerplatz verläuft ein Arbeitsweg, der etwa 5-mal pro Tag mit einem Hof-
truck befahren wird. Eine vom Lagerplatz oder vom Reitplatz ausgehende Beeinträchtigung 
durch Staub und eine von der Miste ausgehende Geruchsbeeinträchtigung sind aufgrund 
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der Entfernungen nicht zu erwarten, zumal die Hofanlage diesbezüglich auch schon auf die 
näher bzw. etwa gleich nah gelegene Bestandsbebauung (Am Bleek 2 und 4) Rücksicht 
nehmen muss. Entsprechend ist nicht davon auszugehen, dass sich der Betrieb der Reit- 
und Stallanlagen nachteilig auf das Plangebiet auswirken wird. Eine Neubewertung der 
Emissions- und Immissionssituation wird somit durch das Planvorhaben nicht ausgelöst. 
 
Dies vorangestellt, lässt sich - mit Verweis auf die bereits bestehende Wohnbebauung - 
durch das Planvorhaben weder gegenüber der Sportanlage noch der Hofanlage eine Nut-
zungseinschränkung ableiten. 
 
Emissionen aus dem Plangebiet, die sich nachteilig auf die umgebenen Nutzungen auswir-
ken: 
Aufgrund der festgesetzten Wohnnutzung ist grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass 
Emissionen wie Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Gerüche oder Erschütterun-
gen, an den umliegenden Nutzungen zu nachteiligen Beeinträchtigungen führen. 
 
Lediglich während der Bauphase kann es temporär zu Beeinträchtigungen kommen. So 
kann es im Rahmen von Großbaustellen zu Erschütterungen und zu erheblichen Staube-
missionen kommen. Je nach Jahreszeit und Wetterlage sind auch Blendwirkungen durch 
Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfer nicht auszuschließen. 
 
Grundsätzlich ist gemäß § 22 BImSchG eine Baustelle so zu betreiben, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, Licht- und Erschütterungsemissionen) verhindert wer-
den, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und nach dem Stand der Technik 
unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 
 
Entsprechend sind die Emissionen während der Bauphase unter Verwendung der nach 
dem Stand der Technik entsprechenden Technologien und Geräte auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. 
 
4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Basiszenario) 
Das Plangebiet wird auf drei Seiten von Bebauung umgeben. Richtung Westen, Süden und 
Osten grenzen bereits bebaute Wohnbauflächen an. In nördlicher Richtung vorgelagert be-
finden sich Sportanlagen. Naturräumlich ist das Gebiet dem „Papenteich“ mit der Unterein-
heit „Schuntertal“ zuzuordnen.  
 
Etwa 50 m nordwestlich des Plangebietes im Bereich der Sportanlagen befindet sich ein 
Teich, welcher als gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 24 NAG-
BNatSchG im Landschaftsrahmenplan der Stadt Braunschweig eingetragen ist. Ebenso ist 
der Teich im Südwesten des Plangebiets als solcher anzusprechen (s.u.). Innerhalb des 
Plangebietes bzw. unmittelbar daran angrenzend befinden sich ansonsten keine nach dem 
Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 
geschützten Gebiete und –objekte, keine FFH- und auch keine Vogelschutzgebiete. Die 
nächstgelegenen Schutzgebiete sind die Landschaftsschutzgebiete (§ 19 NAGBNatSchG) 
„Querumer Holz und angrenzende Landschaftsteile“ (LSG BS 9), „Schuntertal“ (LSG HE 
20) und „Essenrode-Grassel“ (LSG BS 17) in einer Entfernung von min. 500 m westlich 
östlich und nördlich des Plangebietes. Innerhalb der als Landschaftsschutzgebiete ausge-
wiesenen Räume befindet sich westlich und nördlich des Plangebietes das Vogelschutzge-
biet „Laubwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg“ (EU-Kennzahl DE3630-401), wo-
bei der nördliche Bereich gleichzeitig als FFH-Gebiet „Eichen-Hainbuchenwälder zwischen 
Braunschweig und Wolfsburg“ (EU-Kennzahl 3629-301) ausgewiesen ist.  
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Biotoptypen und Pflanzen 
Der überwiegende Anteil des Geltungsbereiches wird laut dem Erläuterungsbericht zu den 
faunistischen und floristischen Erfassungen zum B-Plan „Hinter dem Berge“, HL 48 (Biodata 
GbR, 2020) durch Sonstiges feuchtes Intensivgrünland gebildet, dessen östlicher Randbe-
reich im Übergang zur Wohnbebauung durch einen schmalen „Sonstigen standortgerech-
ten Gehölzbestand“ geprägt wird. Im Westen befindet sich ein „Siedlungsgehölz aus über-
wiegend nicht heimischen Baumarten“. In Abstimmung mit dem zuständigen Beratungs-
forstamt wird dieser Bestand seitens der Unteren Waldbehörde aufgrund seiner geringen 
Flächengröße nicht als Wald im Sinne des § 2 Abs. 3 NWaldLG gewertet. Die dort stehen-
den Fichten sind mittlerweile zum großen Teil vollständig abgestorben. Im südwestlichen 
Bereich befindet sich ein kleinerer „Sonstiger standortgerechter Gehölzbestand“ sowie ein 
als „Sonstiges naturnahes Stillgewässer“ anzusprechender Teich und ein Hausgarten mit 
Großbäumen. Im Westen umfasst das Plangebiet ein z. T. befestigtes/bebautes Grund-
stück, das im nördlichen Teil als Lagerfläche genutzt wird, während der südliche Teil durch 
artenarmen Scherrasen mit jungem Obstbaumbestand geprägt wird. 
  
Im Südwesten des Plangebietes befindet sich mit dem „Sonstigen naturnahen Stillgewäs-
ser“ mit Verlandungsbereich mit Schwimmblattpflanzen ein nach § 30 BNatSchG / § 24 
NAGBNatSchG geschützter Biotop. Ein weiterer als besonders geschützter Biotop anzu-
sprechender Teich liegt nordwestlich des Plangebietes. Die im Rahmen der Biotopkartie-
rung innerhalb des nährstoffreichen Stillgewässers festgestellten Arten Weißen Teichrose 
(Nymphaea alba) (eigentlich gem. § 44 BNatSchG eine besonders geschützte Pflanzenart) 
ist angepflanzt und fällt damit nicht unter den Artenschutz. Weitere nach der Roten Liste 
(Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen, 2004) gefährdete Arten wurden nicht vor-
gefunden. 
 
Die vorgefundenen Biotoptypen sind, ausgenommen von dem als sehr empfindlich einzu-
stufenden Teich, als weniger empfindliche Bereiche bzw. empfindliche Bereiche zu bewer-
ten. 
 
Tiere 
Zur Berücksichtigung der faunistischen Belange wurde für das Bebauungsplanverfahren 
ein Gutachten des Plangebietes und der angrenzenden, von der Planung ggf. betroffenen 
Flächen erstellt (B-Plan „Hinter dem Berge“, HL 48 – Erläuterungsbericht zu den faunisti-
schen und floristischen Erfassungen, Biodata GbR, 2020, Artenschutzbeitrag zur Erstellung 
des B-Plans „Hinter dem Berge“ in Hondelage, Stadt Braunschweig, Biodata GbR, 2020), 
welches die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Amphibien sowie den Aspekt Habitat-
bäume berücksichtigt.  
 
Die Brutvogelgemeinschaft im Untersuchungsgebiet wird vor allem durch Arten der Ge-
hölze, Siedlungsbereiche und z. T. des Halboffenlandes im Bereich des Gehölzbestandes 
im Plangebiet und in den angrenzenden Gärten und Gebäuden geprägt. Im Bereich des 
Grünlandes fanden sich keine Brutvögel. Unter den vorgefundenen Brutvögeln befinden 
sich mehrere landes- und/oder bundesweit als gefährdet eingestufte Arten (Star, Bluthänf-
ling, Kuckuck, Haussperling) sowie Arten der landesweiten Vorwarnliste. Alle heimischen 
Vogelarten sind nach den Bundes- und EU-Artenschutzverordnungen besonders geschützt 
und unterliegen dem § 44 BNatSchG, die als Nahrungsgäste auftretenden Arten Turmfalke 
und Eisvogel sind nach der BArtSchV streng geschützt. 
 
Mit insgesamt 6 Amphibienarten (Bergmolch, Kammmolch, Teichmolch, Erdkröte, Gras-
frosch, Teichfrosch) wurde im Gebiet ein überdurchschnittlicher Artenbestand nachgewie-
sen. Neben dem Teich im Südwesten kommt dem Gewässer nordwestlich des Planungs-
gebietes Bedeutung zu, wobei das gesamte Untersuchungsgebiet potenziell als Land- und 
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Überwinterungshabitat geeignet ist. Als landesweit gefährdet wird nur der Kammmolch ein-
gestuft; er ist auf der Roten Liste Deutschland in der Vorwarnliste verzeichnet. Alle nach-
gewiesenen Arten sind laut BArtSchV besonders geschützt; der Kammmolch ist nach BArt-
SchV streng geschützt.  
 
Die Erfassung der Fledermäuse zeigt eine hohe Aktivität von Zwergfledermäusen und nach-
geordnet der Breitflügelfledermaus. Von den Arten Großer Abendsegler und Kleinabend-
segler wurden regelmäßig einzelne Individuen festgestellt. Innerhalb des Gebietes werden 
drei Flugstraßen genutzt: Die Straßen „Hinter dem Berge“ und „Tränke“ sowie östlich ent-
lang der Gehölzbestände in Nord-Süd-Richtung. Zur Jagd werden vor allem der Teich und 
die Gehölzbestände im Plangebiet beflogen. Innerhalb des Gebietes wurden jedoch keine 
Quartiere gefunden bzw. es besteht auch kein Verdacht auf Quartiernutzung im Gebiet. Alle 
heimischen Fledermausarten, so auch die nachgewiesenen, sind nach dem BNatSchG 
streng geschützt. Zudem sind alle angetroffenen Arten innerhalb der RL Niedersachsen 
(Stand 1991) verzeichnet. 
 
Die Untersuchung im Vorhabensbereich auf Habitatbäume zeigt, dass einige der Bäume 
innerhalb des Gehölzbestandes diesbezüglich von Bedeutung sind, überwiegend als Nist-
gehölze für Vögel.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Plangebiet insbesondere im westlichen Be-
reich in Bezug auf den Gehölzbestand und den Teich, teilweise jedoch auch in Verbindung 
mit dem östlich daran angrenzenden Grünland, für den Artenschutz von Bedeutung ist. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bezogen auf den derzeitigen Zustand wird es ohne Durchführung der Planung zu keiner 
Änderung der Artengemeinschaften kommen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Durch die Umsetzung des Vorhabens kommt es nach dem Artenschutzbeitrag unter Be-
rücksichtigung von diversen Vermeidungsmaßnahmen für die Vogelwelt (Gehölzfällungen 
vor oder nach der Brut- und Aufzuchtzeit, Erhalt von Teilen des Gehölzbestandes, Ver-
schluss von Höhlen nach der Brutzeit zur Vermeidung der spontanen Wiederbesiedlung, 
Installierung von Nistkästen) nicht zum Eintreten des Verbots nach §44 (1) BNatSchG. Hin-
sichtlich der im Plangebiet vorkommenden Amphibien, insbesondere dem Kammmolch, 
können durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen (Sicherung von privaten und öf-
fentlichen Grünflächen im westlichen Teil des Plangebietes mit Entwicklung von Gehölzflä-
chen und extensiv genutztem Grünland, zeitlichen Beschränkungen der Baufeldräumun-
gen, Errichtung von Leitzäunen u. a. Maßnahmen) sowie artenschutzrechtliche Ausgleichs-
maßnahmen (Anlage eines Teiches mit umgebendem Landlebensraum) Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG vermieden werden. Auch der faunistische Fachbeitrag - Fle-
dermäuse - und ergänzende Aussagen zeigen, dass mit diversen Vermeidungsmaßnah-
men wie Freihaltung der Flugkorridore, Vermeidung der Ausleuchtung der Umgebung und 
Neuschaffung von Gehölzstrukturen als Jagdhabitate erhebliche Beeinträchtigungen ver-
mieden werden können. Eine Ausnahme gemäß § 45 (8) BNatSchG von den Verbotsbe-
ständen wird daher nicht erforderlich. Die Bestimmungen des §19 BNatSchG werden nicht 
verletzt.  
 
Durch Versiegelung und Bebauung gehen jedoch grundsätzlich Flächen als Lebensraum 
für Pflanzen und Tiere vollständig verloren. Betroffen hiervon sind überwiegend Flächen, 
die aufgrund der intensiven Nutzung und Strukturarmut von geringerer Lebensraumbedeu-
tung sind. Mit Realisierung des Baugebietes sind daher hinsichtlich Art und Umfang Ein-
griffe für das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt verbunden.  
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Auf den im Plangebiet entstehenden Hausgärten und öffentlichen Grünflächen können auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die Lebensraumfunktionen für die vorgefunde-
nen Arten erhalten, bedingt sogar verbessert werden. Sie tragen damit zur Verringerung 
der Eingriffsfolgen bei. Es ist jedoch grundsätzlich eine Verschiebung des Artenspektrums 
hin zu Arten der Siedlungsgebiete zu erwarten. Die bisher ansässigen Offenlandarten wer-
den diese Grün- und Freiflächen nicht oder höchstens sehr begrenzt als Ersatzlebensräume 
annehmen.  
 
Es sind damit auch unter Berücksichtigung der minimierenden Wirkung von Grün- und Frei-
flächen im Baugebiet erhebliche Eingriffe in die von dem Vorhaben betroffenen Lebens-
raumfunktionen zu erwarten, so dass voraussichtlich auf Ebene der verbindlichen Bauleit-
planung ergänzend eine externe Ausgleichsmaßnahme vorzusehen ist.  
 
4.4.3 Fläche 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden und Bodenversiegelungen auf das notwendigste Maß begrenzt werden. Durch die 
Planung wird eine rund 2,2 ha umfassende Fläche, welche bisher überwiegend als Grün-
fläche genutzt wird und größtenteils unversiegelt ist, neu überplant werden.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Ohne Durchführung der Planung steht die Fläche weiterhin als Grünfläche zur Verfügung.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Aufgrund der Darstellung der Fläche im derzeit rechtsgültigen Flächennutzungsplan als 
Grünfläche ergeben sich bei Umsetzung der Planung keine negativen Auswirkungen für 
ackerbauliche Nutzflächen. Durch die Planänderung wird im Plangebiet jedoch eine Flä-
chenneuversiegelung ermöglicht, durch welche von einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Fläche auszugehen ist. Maßnahmen, wie die Planung von Gebäuden mit kom-
pakten Grundrissen und ein grundsätzlich flächensparendes Bauen sowie ein möglichst 
hoher Grün- und Freiflächenanteil können auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu 
einer Verringerung der Flächenversiegelung  und damit einem möglichst schonenden Um-
gang mit Grund und Boden beitragen. 
 
4.4.4 Boden 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Im Plangebiet stehen als natürlicher Bodentyp Gleye und Pelosol-Pseudogleye an, die auf-
grund ihrer Seltenheit bzw. ihrer hohen natürlichen Fruchtbarkeit als schutzwürdige Böden 
gelten. Aufgrund der Vornutzung ist von einer geringen anthropogenen Überprägung der 
Böden auszugehen. Lediglich im Nordwesten im Bereich der gewerblich genutzten Lager-
fläche ist von einer starken Verdichtung der Böden auszugehen. Die natürlichen Boden-
funktionen sind damit in ihrer Leistungsfähigkeit insgesamt als wenig eingeschränkt zu be-
werten. Die anstehenden Böden zeigen eine sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeit.  
 
Im Zuge des parallel stattfindenden Bebauungsplanverfahrens wurde für den östlichen Be-
reich der Änderungsfläche ein Bodengutachten erarbeitet (Erschließungsmaßnahme Bau-
gebiet in Braunschweig OT Hondelage - Ergebnisse Deklarationsanalytik gemäß LAGA TR 
Boden 2004, Unteg GmbH, 2019). Demnach stehen im zentralen und östlichen Teil des 
Plangebietes Tone direkt unterhalb des Oberbodens an. Im äußerst westlichen und südli-
chen Untersuchungsbereich stehen teils (stark) schluffige Sande in mitteldichter bis sehr 
dichter Lagerung an, die sich minimal bis zu einer Tiefe von 0,80 m uGOK und maximal bis 
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zu einer Tiefe von 5,65 m uGOK erstrecken. Demgemäß lassen die örtlichen Untergrund-
verhältnisse grundsätzlich eine Bebauung mit Wohnhäusern zu. In Abhängigkeit von der 
jeweils vorgesehenen Bauweise werden grundstücksspezifische Einzelgutachten erforder-
lich. Zudem werden gezielte Hinweise zur Ausführung der Kanal- und Straßenbaumaßnah-
men getroffen. Die erkundeten Bodenverhältnisse lassen allerdings eine Versickerung von 
Niederschlagswasser im Plangebiet nicht zu (s. Kap 4.4.5 Wasser).   
 
Im Rahmen einer ergänzenden orientierenden abfalltechnischen Untersuchung (Erschlie-
ßungsmaßnahme Baugebiet in Braunschweig OT Hondelage - Ergebnisse Deklarations-
analytik gemäß LAGA TR Boden 2004, Unteg GmbH, 2019) wurden keine erhöhten Schad-
stoff-Konzentrationen im Boden festgestellt, die eine Einschränkung der geplanten Nutzung 
mit sich bringen. Zudem wurde für den größten Teil des Plangebiets eine Sondierung auf 
Kampfmittel durchgeführt; lediglich die mit Gehölzen bestandene Teilfläche sowie der durch 
den benachbarten Gewerbebetrieb genutzte Teilbereich blieben bisher ausgespart. Insbe-
sondere der zentrale Bereich des Plangebietes weist zahlreiche Befunde auf. Ein Gefähr-
dungspotential insbesondere für die umgebend ansässige Bevölkerung liegt jedoch nicht 
vor, so dass eine Beräumung erst im Vorfeld der beabsichtigten baulichen Aktivitäten erfol-
gen muss.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Ohne Durchführung der Planung bleiben die natürlichen Bodenfunktionen erhalten, insbe-
sondere Veränderungen des Wasserhaushalts (verminderte Speicher- und Versickerungs-
leistung) können ausgeschlossen werden. Eine Beräumung der nachgewiesenen Kampf-
mittel ist nicht erforderlich.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Möglichst im Zuge des verbindlichen Bauleitplanverfahrens, auf jeden Fall vor Beginn jeg-
licher Baumaßnahmen müssen die Untersuchungen bzw. Aussagen des Bodengutachtens 
sowie der Sondierungsbereich für Kampfmittel auf den westlichen Teil des Plangebietes 
ausgeweitet werden. Wenn auch hier Kampfmittel gefunden werden, sollten diese schnellst-
möglich zusammen mit den bereits vorgefundenen geborgen werden. 
 
Mit der Realisierung der mit dieser Änderung vorbereiteten Siedlungsentwicklung im maxi-
mal zulässigen Rahmen entstehen versiegelte und überbaute Flächen. Die natürlichen Bo-
denfunktionen gehen auf diesen Flächen vollständig und dauerhaft verloren. Aufgrund der 
hohen Verdichtungsempfindlichkeit ist darüber hinaus mit einer negativen Beeinflussung 
der verbleibenden Böden durch die Bauaktivitäten zu rechnen. Dem Vorkommen von be-
sonders schutzwürdigen Böden kann durch Berücksichtigung dieses Faktors im Rahmen 
der Eingriffsbilanzierung auf der Ebene des Bebauungsplanes Rechnung getragen werden. 
 
Auch unter Berücksichtigung der minimierenden Wirkung von Grün- und Freiflächen im zu-
künftigen Plangebiet sind erhebliche Eingriffsfolgen absehbar, die durch zusätzliche Maß-
nahmen auf externer Ausgleichsfläche kompensiert werden müssen.  
 
4.4.5 Wasser 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Die Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet liegt entsprechend der verschiedenen Bo-
denarten im westlichen Bereich bei Stufe 1: 0 – 50 mm/a und im östlichen Bereich bei Stufe 
0: Sie ist somit als äußerst gering zu beurteilen; z.T. liegt Grundwasserzehrung vor. Für den 
südlichen Bereich liegt keine Einstufung vor.  
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Entsprechend der unterschiedlichen Bodenverhältnisse liegen wechselnde Grundwasser-
stände vor in z.T. geringer Tiefe (0,35 – 1,2 m). Der Abfluss von Niederschlagswasser er-
folgt weitgehend oberirdisch, wobei es zu Staunässebildungen kommen kann.  
 
Trinkwasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. Die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes zum Erhalt von qualitativ hochwertigem Grundwasser aufgrund der Beein-
trächtigungen bzw. Beeinträchtigungsrisiken wird durch den Landschaftsrahmenplan als 
„eingeschränkt" eingestuft.   
 
Mit einem künstlich angelegten, naturnahen Teich im südwestlichen Bereich befindet sich 
im Plangebiet ein kleineres Oberflächengewässer. Nördlich des Plangebietes verläuft im 
Wegeseitenraum ein offener Graben, welcher in Richtung Osten in die Hagenriede / die 
Schunter ableitet. Aufgrund seiner begrenzten Kapazität kann dieser das im Plangebiet an-
fallende Oberflächenwasser nur verzögert aufnehmen. Überschwemmungsgebiete sind 
von der Planung nicht betroffen.  
 
Gemäß der orientierenden Baugrunduntersuchung (Erschließungsmaßnahme Baugebiet in 
Braunschweig OT Hondelage - Ergebnisse Deklarationsanalytik gemäß LAGA TR Boden 
2004, Unteg GmbH, 2019) erfolgt der Abfluss (Entwässerung) ausschließlich oberirdisch in 
nordwestlicher Richtung. Die nördlich des Gebietes am hier bestehenden Wirtschaftsweg 
Tränke bestehenden Mulde und Graben weisen nur eine geringe Kapazität auf und sind 
durch bestehende Einträge umliegender Flächen bereits stark belastet. Dabei besitzt die 
unmittelbar nördlich des Plangebietes liegende Mulde keinen Ablauf in einen Vorfluter. An-
fallendes Oberflächenwasser verbleibt somit weitgehend im Bereich des Plangebietes, das 
bei stärkeren oder langanhaltenden Niederschlägen in seinem nordwestlichen Bereich oft 
stark vernässt ist.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Das Abflussverhalten würde sich nicht verändern. Das geringe Puffervermögen der Gelän-
deoberfläche bei Niederschlagsereignissen würde erhalten bleiben; und die angespannte 
Oberflächenwasserproblematik im Weg Tränke bliebe bestehen. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Der in Abschnitten relativ hohe Grundwasserstand führt - unter Berücksichtigung entspre-
chender baulicher Maßnahmen - zu keiner wesentlichen Beeinträchtigung der Bauvorha-
ben.  
 
Das geringe Puffervermögen der Geländeoberfläche bei Niederschlagsereignissen würde 
bei geplanter Umsetzung weitestgehend eliminiert. Durch Bebauung und Versiegelung ge-
hen bisher offene Bodenflächen mit ihren Funktionen für den örtlichen Wasserhaushalt ver-
loren (insbes. Speicherung und Versickerung von Niederschlagswasser). Eine weitere Re-
duzierung dieses Retentionsvermögens durch Versiegelung kann zu einem höheren und 
beschleunigten Oberflächenabfluss führen.  
 
Durch die angestrebte Nutzung des Plangebietes als Wohnbaufläche ist von erheblichen 
Auswirkungen auf die lokale Entwässerungssituation auszugehen. Das Plangebiet ist bis-
her ohne Anschluss an einen geeigneten Vorfluter und die dafür in Frage kommenden Ge-
wässer sind hydraulisch bereits stark belastet. Durch die z. T. sehr hohen Grundwasser-
stände ist die Beseitigung des Niederschlagswassers über Versickerungsanlagen nicht 
möglich. 
 
Auf Ebene des Bebauungsplanes, der im Parallelverfahren erarbeitet wird, wurden deshalb 
entsprechende Maßnahmen zur Regenrückhaltung im Rahmen einer Genehmigungspla-
nung – Kanal- und Straßenplanung berechnet und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft. 
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Gemäß diesem Gutachten können die Eingriffsfolgen in das Schutzgut Wasser im Bebau-
ungsplanverfahren durch Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung (Sicherung eines 
hohen Freiflächenanteils im Baugebiet, Anlage von Zisternen mit Rückhaltevolumen auf 
den privaten Baugrundstücken, Anlage eines Stauraumkanals im öffentlichen Straßen-
raum, Vorhaltung einer Überschwemmungsfläche und eines Notwasserweges bei Starkre-
genereignissen) in qualitativer wie auch quantitativer Hinsicht auf ein insgesamt unerhebli-
ches Maß reduziert werden. Durch den so gewährleisteten zeitlich verzögerten Abfluss 
kann sich einerseits keine Überlastung der bestehenden örtlichen Regenwasserkanalisa-
tion im Zuge der Straße Hinter dem Berge ergeben. Andererseits wird die durch die zahl-
reich angeschlossenen Flächen bereits heute angespannte Oberflächenwasserableitung 
im Verlauf des Wirtschaftsweges Tränke durch die im zukünftigen Baugebiet gewährleistete 
Retention sogar nennenswert entlastet. 
 
4.4.6 Klima, Luft 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Die Fläche weist ein Freilandklima mit stark ausgeprägten Tagesgängen von Strahlung, 
Temperatur und Feuchte auf. Es herrschen Windoffenheit und eine intensive Kalt- bzw. 
Frischluftproduktion. Hinsichtlich der Treibhausgasemissionen ist die derzeitige Nutzung 
unproblematisch. 
 
Das Plangebiet gehört zu einem großräumigen Ausgleichsraum mit sehr hoher bioklimati-
scher Bedeutung. Dieser Ausgleichsraum ist in seiner klimaökologischen Funktion ein wich-
tiges Kaltluftentstehungsgebiet, das für den Antrieb der Luftleitbahn II a (Hondelage Nord) 
zuständig ist. Die südlich angrenzenden Siedlungsbereiche profitieren somit von nächtli-
chen Kaltluftströmungen.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Zukünftig ist grundsätzlich von einer Erhöhung der bioklimatischen Belastungssituation im 
angrenzenden Siedlungsraum auszugehen. In Bezug auf mögliche Treibhausgasemissio-
nen ergeben sich keine Änderungen der Situation. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung gehen durch Bebauung und Versiegelung Freiflächen mit 
klimatischer Ausgleichsfunktion verloren. Dadurch wird sich die günstige bis sehr günstige 
bioklimatische Situation in den angrenzenden Siedlungsbereichen verschlechtern.  
 
Das Plangebiet ist Teil eines größeren Kaltluftentstehungsgebietes, das durch die Überpla-
nung in seiner Funktion wesentlich beeinträchtigt wird. Im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens ist daher zu prüfen, ob durch Maßnahmen, wie eine strömungsparallele Gebäude-
stellung, Dachbegrünungen, ein hoher Grünflächenanteil im Gebiet oder kompakt bebaute 
Teilflächen zur Reduzierung des Flächenverbrauches, der Eingriff minimiert werden kann.  
 
Die geplante Nutzung als Wohnbaufläche stellt aus Klimaschutzsicht durch den damit ver-
bundenen Ressourcen- und Energieverbrauch bei der Erstellung und im Betrieb eine Ver-
schlechterung des Zustands dar, da zusätzliche Treibhausgase verursacht werden. Vor 
dem Hintergrund der Lebensdauer der Gebäude und der Zielsetzung der Treibhausgas-
neutralität bis zum Jahr 2050 (nach zu erwartender Novelle des Klimaschutzgesetzes: bis 
2045), sollten neue Gebäude und Wohngebiete von vornherein treibhausgasneutral ver-
wirklicht werden. Auf der Ebene des Bebauungsplanverfahrens kann daher sichergestellt 
werden, dass Gebäude in einem erhöhten Effizienzstandard (z.B. KfW 55) errichtet und 
keine fossilen Brennstoffe eingesetzt werden. Zusätzlich kann die Nutzung von Solarener-
gie zu einem treibhausgasneutralen Betrieb von Gebäuden beitragen. 
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Unter Beachtung der o. g. Vorgaben können die durch die Planung entstehenden Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Klima / Luft als erheblich, aber mit Blick auf das öffentliche 
Interesse zur Schaffung von Wohnbauland als unvermeidlich eingestuft werden.  
 
4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Der Geltungsbereich ist auf drei Seiten umgeben von vorhandener Bebauung und wird im 
östlichen Bereich zum größten Teil durch Intensivgrünland und im westlichen Teil durch 
einen Gehölzbestand mit einem hohen Anteil an Lärchen und Fichten geprägt. Das Plan-
gebiet ist überwiegend eben.  
 
Ortsbildprägende Punkte/Objekte sind nicht vorhanden. Die Sichtachsen sind durch umge-
bend vorhandene Bebauung eingeschränkt. Insgesamt weist das anthropogen beeinflusste 
Plangebiet keine markante naturraumtypische Ausprägung und Vielfalt auf. Die natürlichen 
Voraussetzungen für das Landschaftserleben sind somit eingeschränkt; entsprechend un-
terliegt die Fläche keiner Naherholungsnutzung. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung ergibt sich keine veränderte Bewertung des Orts- und Landschafts-
bildes.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Durch die Lage des Plangebietes umgeben von vorhandener Bebauung ergibt sich durch 
Umsetzung der Planung keine Verschiebung des Ortsrandes in Richtung Norden.  
 
Im Rahmen der parallel erfolgenden Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt ausgehend 
von den vorhandenen privaten Garten- und Gehölzstrukturen und in Verbindung mit der 
verkehrlichen Erschließung eine weitergehende Gliederung dieser Änderungsfläche. Er-
gänzt durch Vorgaben zur Anordnung, zur Bauweise und durch die Anwendung örtlicher 
Bauvorschriften kann eine Einpassung in das örtliche Siedlungsbild gewährleistet werden. 
Ergänzende Wegebeziehungen und Flächen mit Aufenthaltsfunktion können zukünftig auch 
eine Erholungsnutzung ermöglichen. Hinsichtlich des Aspektes Orts- und Landschaftsbild, 
Erholung sind die durch das Plangebiet entstehenden Veränderungen unter Beachtung der 
o. g. Vorgaben somit als unerheblich einzustufen.  
 
4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesell-
schaftlicher Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze 
oder wirtschaftlich genutzte, natürlich regenerierbare Ressourcen darstellen. Nach dem 
Verzeichnis der Kulturdenkmale nach § 4 Nds. Denkmalschutzgesetz sind im Geltungsbe-
reich keine Einträge vorhanden. Ebenso sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine 
archäologischen Bodendenkmale oder archäologischen Besonderheiten vorhanden. Als 
Sachgut sind die im westlichen Teil des Plangebietes anstehenden Böden mit hohem land-
wirtschaftlichen Ertragspotenzial zu nennen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Verzicht auf die Planung ergeben sich keine Veränderungen der bestehenden Situation.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Mit der geplanten Neubebauung ist keine Beeinträchtigung von Kulturgütern, geschützten 
Denkmälern, archäologischen Bodendenkmalen oder archäologischen Besonderheiten 
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verbunden. Unabhängig davon ist auf der Ebene des Bebauungsplanes der § 14 Nds. 
Denkmalschutzgesetz hinsichtlich möglicher Bodenfunde zu beachten. Durch die Überpla-
nung von Böden mit hohem ackerbaulichen Ertragspotenzial im westlichen Teilbereich 
ergibt sich grundsätzlich eine Vernichtung wirtschaftlicher Werte durch Reduzierung der 
sehr guten Produktionsmöglichkeiten von Nahrungsmitteln, welche im Rahmen der Bewer-
tung des Schutzgutes Boden (s. Kap. 4.4.4) berücksichtigt wird.  
 
4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Die nachweisbaren und/oder 
messbaren Veränderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den einzelnen Schutzgü-
tern beschrieben. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkungen und Wirkungsgefü-
gen der Schutzgüter untereinander erfordert eine wissenschaftliche Herangehensweise, die 
auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar ist. 
 
Innerhalb des bestehenden Beziehungsgeflechts zwischen den Umweltschutzgütern kön-
nen Auswirkungen, die ein Vorhaben auf zunächst ein Schutzgut ausübt, auf andere wei-
terwirken. Es kann zur Verkettung und Steigerung von Auswirkungen kommen. Deswegen 
sind die Schutzgüter nicht nur einzeln, sondern im Zusammenspiel der vielen Wechselwir-
kungen zu betrachten.  
 
Die Inanspruchnahme von bislang unversiegelten Flächen für Bebauung/Versiegelung führt 
neben der vollständigen Zerstörung der natürlichen Bodenfunktionen und dem Verlust von 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu Beeinträchtigungen des örtlichen Wasserhaushaltes 
(Grundwasserneubildung, Retention) und der lokalen Klimasituation.  
 
Aufgrund der derzeitigen Bewirtschaftung der Flächen einerseits und der nur teilweisen 
Neuversiegelung bei einer möglichen gleichzeitigen Aufwertung durch private und öffentli-
che Grünflächen sowie Ausgleichsmaßnahmen auf Ebene des Bebauungsplanes anderer-
seits sind die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen als gering einzuschätzen. 
Dazu trägt auch die zukünftig reglementiert erfolgende Oberflächenwasserableitung im 
Plangebiet bei. Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ 
verstärkende Wechselwirkungen ist im Bereich der Änderungsfläche nicht zu erwarten. 
 
4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 
 
In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieser FNP-Änderung bestehen der-
zeit keine Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltgüter zu erwarten wären. 
Eine zusätzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine kumulierende Betrachtung 
möglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle verzichtet. 
 
 
4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
 
Die gemäß den gesetzlichen Vorgaben (§§ 1 und 1a BauGB) bei einer Planaufstellung zu 
berücksichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz sind bei der Aufstellung der Bauleit-
pläne und in der Abwägung zu berücksichtigen. Im Besonderen sind gemäß § 1 a BauGB 
in Verbindung mit den §§ 13 und 15 BNatSchG vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu unterlassen und nicht vermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vermindern und auszuglei-
chen (Ausgleichsmaßnahmen).  
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4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung und zum Ausgleich 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen 
 
In Kap. 4.4 sind die mit der Änderung des Flächennutzungsplanes zu erwartenden negati-
ven Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild erläutert und bewertet 
worden. Als besonders schwerwiegend erweisen sich die Versiegelung bisher offener Bo-
denflächen mit dem vollständigen Verlust für sämtliche Schutzgüter des Naturhaushalts so-
wie die Zerstörung von Lebensräumen diverser Tierarten. Zudem stellt sich der Verlust von 
großen Teilen der Freifläche und die damit einhergehende verminderte Kaltluftzufuhr unter 
dem bioklimatischen Aspekt als nachteilig dar.  
 
Auf Ebene des Bebauungsplanes können Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringe-
rung von erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen geregelt werden, wie Vorgaben für 
eine intensive Durchgrünung, eine landschaftstypische Einbindung und Einpassung in die 
vorhandenen Strukturen sowie die Berücksichtigung der Lebensräume insbesondere von 
Amphibien, Fledermäusen und Vögeln.  
 
Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgen keine direkten Eingriffe auf die be-
trachteten Schutzgüter. Daher ist hier eine Betrachtung der Wechselwirkungen nicht mög-
lich und erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Die mit Umsetzung der 
Planung zu erwartenden Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes können durch die oben beschriebenen Maßnahmen im Plange-
biet zwar gemindert werden, dennoch werden absehbar erhebliche Eingriffsfolgen mit ei-
nem entsprechenden Kompensationserfordernis verbleiben. Dieses ist im Rahmen der Auf-
stellung des Bebauungsplanes zu berechnen und zu bewerten und zieht ggfs. die Festset-
zung von entsprechenden Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und zur Pflege von 
Natur und Landschaft nach sich. 
 
Die genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer gesunden 
Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- und Arbeitsumfel-
des positiv auch auf den Menschen aus.  
 
 
4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach der 
FNP-Änderung zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 
sind 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes liegt nicht im Einwirkungsbereich von Störfall-
betrieben und schafft auch nicht die Voraussetzungen für die Zulassung solcher Betriebe. 
Insofern sind keine Auswirkungen in Bezug auf schwere Unfälle und Katastrophen abzulei-
ten. 
 
 
4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 
 
Da die Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleitplanung mit ihren Darstellungen 
keine Baurechte festsetzt, sind die erforderlichen Maßnahmen zur Überwachung (Monito-
ring) der erheblichen Umweltauswirkungen nicht abschätzbar. Diese werden auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert. 
 
 
4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
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Gemäß § 1 a (2) S. 2 BauGB ist die Stadt / Gemeinde zur Berücksichtigung des Vorrangs 
von Flächenrecycling, Nachverdichtung und sonstiger Innenentwicklung verpflichtet.  
 
Die Stadt Braunschweig verwirklicht seit Jahren vorrangig große und kleinere Wohnprojekte 
im Rahmen der Innenentwicklung und Reaktivierung von Konversions- und Brachflächen. 
Auch wenn grundsätzlich der Nachverdichtung in innerstädtischen Bereichen sowohl aus 
städtebaulicher Sicht als auch aus Gründen des Landschaftsschutzes der Vorrang zu ge-
ben ist, erweist sich die Änderungsfläche – wie auch im ISEK dargestellt - als für eine bau-
liche Ergänzung geeignet. 
 
Da das Plangebiet von drei Seiten mit älteren Siedlungsbereichen umgeben ist, ergibt sich 
durch die ergänzende bauliche Nutzung eine Arrondierung der bestehenden Ortslage. Grö-
ßere Erweiterungsflächen sind am Siedlungsrand von Hondelage nicht gegeben: Im Nor-
den gebieten der Flugverkehr sowie der Verlauf der L 635 einer flächenhaften Ausdehnung 
Einhalt. Im Westen tangiert die Siedlung ein Landschaftsschutzgebiet, im Süden stellt die 
BAB 2 eine bauliche Grenze dar; und im Osten steht der Niederungsbereich der Schunter 
einer größeren Erweiterung entgegen. Abgesehen von vereinzelten Baulücken bzw. Mög-
lichkeiten zur Nachverdichtung sowie Möglichkeiten zur Umnutzung einzelner Gebäude 
sind innerhalb der bebauten Ortslage keine geeigneten Flächen für eine zusammenhän-
gende wohnbauliche Entwicklung vorhanden (vgl. Kap. 3). 
 
 
4.9 Zusammenfassung 
 
Mit der 153. Änderung des Flächennutzungsplanes verbindet sich die Überplanung einer 
derzeit als Grünfläche dargestellten Freifläche am nördlichen Siedlungsrand von Honde-
lage. Aufgrund der auf drei Seiten umgebenden Wohnbebauung erscheint die 2,2 ha große 
Fläche prädestiniert für eine wohnbauliche Nutzung. Darauf verweist auch das ISEK, das 
ihr die einzige Möglichkeit für eine flächenhafte Erweiterung in Hondelage zuweist. Geplant 
ist die Darstellung als Wohnbaufläche, um unter Anpassung an die umgebenden baulichen 
Strukturen eine leicht verdichtete Wohnbebauung entwickeln zu können. 
 
Die Fläche unterliegt mehrfachen Lärmbelastungen: Aufgrund der nahen Lage zum Ein- 
bzw. Abflugbereich des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg erfolgt eine Beeinträchtigung 
durch den Flugverkehr. Gleichfalls besteht eine Vorbelastung durch die örtlichen Sportan-
lagen, die sich nördlich der Änderungsfläche befinden. Zudem besteht eine Beeinträchti-
gung durch den westlich gelegenen Gewerbebetrieb, der eine Teilfläche im Nordwesten 
bereits als Lagerfläche nutzt. Weiterhin können sich Immissionen durch den nordöstlich 
gelegenen Reiterhof ergeben.  
 
Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 (4) BauGB, die mit 
dieser Änderung des Flächennutzungsplanes vorbereitet werden, sind insbesondere der 
Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung sowie der Verlust und die Ver-
änderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen zu nennen. Zudem ergibt sich eine 
erhebliche klimatische Beeinträchtigung gegenüber dem Ausgangszustand durch eine ver-
minderte Kaltluftzufuhr. 
 
Die konkreten Beeinträchtigungen durch die benachbarten Nutzungen und die Eingriffe in 
Natur und Landschaft sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung unter Berücksich-
tigung von anerkannten Beurteilungsmaßstäben ggfs. unter Berücksichtigung von Fachgut-
achten zu bewerten. Daraus folgend sind einerseits Maßnahmen zum Schutz vor Lärmbe-
lastungen festzulegen. Andererseits sind im Sinne der Eingriffsregelung Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Verringerung sowie zum Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigun-
gen von Umwelt, Natur und Landschaft zu treffen.  
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153. Änderung des Flächennutzungsplanes „Hinter dem Berge“   Stand: 17.11.2022 
  Verfahrensstand: Planbeschluss 
 

 
 
5 Begründung der Darstellungen, Fazit 
 
Wohnbaufläche gemäß § 5 (2) Nr. 1 BauGB, § 1 (1) BauNVO: 
Im Änderungsbereich der 153. FNP-Änderung soll ein Wohngebiet entwickelt werden. Da-
mit dieses aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, wird die Fläche zukünftig 
als Wohnbaufläche dargestellt. Zurzeit ist das Gebiet als Grünfläche dargestellt. 
 
Fazit: 
Mit der geplanten Darstellung der 153. Änderung des Flächennutzungsplanes wird auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die Möglichkeit eröffnet der anhaltenden Nach-
frage nach Wohnbauland gerecht zu werden und zu einem stadtweit vielfältigen Angebot 
an Wohn- und Eigentumsformen beizutragen. Gleichzeitig wird der Ortsrand von Hondelage 
arrondiert. 
 
Die Erschließung der Änderungsfläche kann zukünftig über die flankierenden Straßenzüge 
Hinter dem Berge und Am Beek sichergestellt werden. Die Ver- und Entsorgung des Plan-
gebietes (Trinkwasser, Abwasser, Löschwasser, Wärmeenergie, Elektrizität, Abfallentsor-
gung, Kommunikationstechnik) kann durch die jeweiligen Träger auf der Grundlage der gel-
tenden Rechtsvorschriften und Regelwerke erfolgen. 
 
Das Plangebiet ist durch Lärmimmissionen vorbelastet. Anhand der vorliegenden Unterla-
gen wurde nachgewiesen, dass im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch geeig-
nete Festsetzungen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden können.  
 
Durch die absehbare Versiegelung ist der Verlust von Boden und Bodenfunktionen als gra-
vierende Beeinträchtigung eines Schutzgutes zu benennen. Mit Blick auf das Schutzgut 
Klima / Luft gehen damit auch Freiflächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion verloren. 
Gleichfalls ist in Bezug auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen der Verlust von Lebensräu-
men als schwerwiegend einzustufen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sind 
diese Beeinträchtigungen gezielt zu ermitteln, zu bewerten und durch entsprechende Maß-
nahmen wie z.B. zur Entwicklung, zur Pflege und zum Erhalt von Natur und Landschaft zu 
kompensieren. Dazu sind voraussichtlich auch externe Flächen einzubeziehen. 
 
Aus den genannten Gründen und unter Beachtung der Maßgaben für die verbindliche Bau-
leitplanung ist als Fazit die vorgesehene Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen 
Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch 
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen vereinbar.  
 
Es werden insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbildung, die sozialen 
Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile sowie die Belange 
des Umweltschutzes untereinander abgewogen. 
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153. Änderung des Flächennutzungsplanes „Hinter dem Berge“   Stand: 17.11.2022 
  Verfahrensstand: Planbeschluss 
 

6 Verfahrensablauf  
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 18.06.2019 die Aufstellung der 
153. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Braunschweig beschlossen. 
 
Im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB wird der Bebauungsplan „HL 48 Hondelage -
Hinter dem Berge“ aufgestellt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit 
Schreiben vom 10.07.2020 frühzeitig von der 153. Änderung des Flächennutzungsplanes 
unterrichtet und mit Frist zum 12.08.2020 zur Äußerung aufgefordert.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB fand mit Bekanntma-
chung vom 29.07.2020 durch Planaushang im Rathaus vom 29.07.2020 bis zum 
14.08.2020 statt. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, der Gemeinden 
und sonstiger Stellen gemäß § 4 (2) BauGB wurde im Zeitraum vom 21.05.2021 bis zum 
25.06.2021 durchgeführt. 
 
Mit Bekanntmachung vom 28.09.2022 wurde die Öffentlichkeit von der Auslegung gemäß 
§ 3 (2) BauGB informiert. Die öffentliche Auslegung der 153. Änderung des Flächennut-
zungsplanes wurde vom 06.10.2022 bis zum 07.11.2022 durch Aushang und Veröffentli-
chung im Internet durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben 
vom 14.10.2022 von der Auslegung unterrichtet. Es sind keine flächennutzungsplanrele-
vanten Stellungnahmen eingegangen.  
 
Mit den vorliegenden Unterlagen soll der Planbeschluss über die 153. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes durchgeführt werden. 
. 
 

32 von 50 in Zusammenstellung



 
 
 Anlage 
 Stand: 16.11.2022 
 
 
 
Flächennutzungsplan  
153. Änderung des FNP Hinter dem Berge  
Behandlung der Stellungnahmen der externen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB und § 2 (2) BauGB vom 17.05.2021 bis 25.06.2021 
Teilweise wurde um Fristverlängerung gebeten 
 
Wasserverband Weddel-Lehre 
Schreiben vom 25.05.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…der Wasserverband Weddel-Lehre hat 
keine Bedenken gegen das geplante Vorha-
ben. 
 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass vor der 
Aufstellung des Bebauungsplans Kontakt mit 
dem Wasserverband Weddel-Lehre in Bezug 
auf die Herstellung des SW-Hauptkanals und 
der Trinkwasserversorgung aufgenommen 
werden muss, um genaues zur Ausführung 
(Erschließungsvertrag) zu vereinbaren. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine Abstimmung mit dem Wasserverband 
Weddel-Lehre wurde bereits zur öffentlichen 
Auslegung berücksichtigt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Schreiben vom 28.05.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt)-als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 
1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Drit-
ter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben.  
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien der Telekom. Die Belange der 
Telekom-z. B. das Eigentum der Telekom, 
die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie 
ihre Vermögensinteressen - sind betroffen.  
Der Bestand und der Betrieb der vorhande-
nen TK-Linien müssen weiterhin gewährleis-
tet bleiben. Für zukünftige Erweiterung des 
Telekommunikationsnetzes sind in allen Ver-
kehrswegen geeignete und ausreichende 
Trassen für die Unterbringung der Telekom-
munikationslinien der Telekom vorzusehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis bzgl. der bestehenden und ggfs. 
ergänzend vorzusehenden TK-Linien wurde 
im Rahmen der Realisierung des Bebauungs-
planes bereits zur öffentlichen Auslegung be-
rücksichtigt und ein entsprechender Hinweis 
an den Erschließungsträger weitergegeben. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

33 von 50 in Zusammenstellung



- 2 - 
 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
 

EWE Netz GmbH 
Schreiben vom 31.05.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…vielen Dank für die Beteiligung unseres 
Hauses als Träger öffentlicher Belange. In 
dem angefragten Bereich betreiben wir keine 
Versorgungsleitungen. Die EWE NETZ 
GmbH ist daher nicht betroffen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich.  
 

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr, Dez. 42 Luftverkehr 
Schreiben vom 02.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…das beplante Gebiet „Hinter dem Berge“ in 
Braunschweig befindet sich innerhalb des 
Bauschutzbereiches des Verkehrsflughafens 
Braunschweig-Wolfsburg und innerhalb der 
An- und Abflugsektoren des Flughafens. 
 
Wenn, wie dargelegt, die Geschossflächen-
zahl auf II festgesetzt wird, bestehen jedoch 
gegen die 153. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und gegen den Bebauungsplan 
HL 48 „Hinter dem Berge“ keine Bedenken. 
 
Sofern die Wohngebäude eine Gebäudehöhe 
von 20 m überschreiten, wären allerdings für 
die Errichtungen der Gebäude luftrechtliche 
Zustimmungen nach § 12 LuftVG erforderlich. 

Der Hinweis wird zu Kenntnis genommen.  
 
Die hier benannten Vorgaben zum Maß der 
baulichen Nutzung bzw. zur Bauweise wer-
den im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung beachtet bzw. deutlich unterschritten. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen  
Bezirksstelle Braunschweig 
Schreiben vom 08.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

„Sehr geehrte Damen und Herren, wir wer-
den als Träger öffentlicher Belange in diesem 
Verfahren erneut beteiligt. 
 
Wir hatten uns bereits mit Schreiben vom 
22.07.2020 hinsichtlich der von uns zu vertre-
tenden öffentlichen und fachlichen Belange 
geäußert. Jüngst haben wir mit Schreiben 
vom 31.05.2021 zu dem parallel laufenden B-
Plan-Verfahren Stellung genommen. 
 
Nach Durchsicht der Unterlagen kommen wir 
zu dem Ergebnis, dass sich unsere aktuelle 
Stellungnahme zum Bebauungsplan auch auf 
diese FNP-Änderung übertragen lässt. 
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Die Übernahme unseres Hinweises zur Dul-
dung landwirtschaftlicher Immissionen im Zu-
sammenhang mit der umgebenden Pensions-
Pferdehaltung begrüßen wir. Gleiches gilt für 
die Nutzungsbegrenzung des Weges 
„Tränke“ für ausschließlich landwirtschaftli-
chen, Rad- und Fuß-Verkehr. 
 
 
 
 
 
 
Weiterhin halten wir unsere Anmerkungen 
bezüglich der Oberflächenwasser-Ableitung 
über den vorhandenen Graben aufrecht und 
bitten um die Erarbeitung alternativer Lö-
sungsansätze. 
 
 
Sofern es in diesem Zusammenhang zu einer 
mit der örtlichen Landwirtschaft einvernehmli-
chen Lösung kommt, können wir das Vorha-
ben mittragen und erheben keine grundsätzli-
chen Bedenken.“ 

Auf die mögliche Beeinträchtigung des Plan-
gebietes durch landwirtschaftliche Emissio-
nen, die vom nordwestlich gelegenen Betrieb 
mit Pensionspferdehaltung ausgehen kön-
nen, wird im Kap. 4.4.1.3 der Begründung 
hingewiesen. Die beschriebene Nutzungsbe-
schränkung des Weges Tränke wird nicht auf 
Ebene des Flächennutzungsplanes und auch 
nicht durch den Bebauungsplan geregelt. Sie 
ergibt sich über die straßenverkehrsrechtliche 
Zuordnung. 
 
Der Hinweis wurde bereits zur öffentlichen 
Auslegung berücksichtigt. Eine Ableitung 
über den vorhandenen Graben wird nicht 
weiter verfolgt. Das Oberflächenwasser wird 
dem Regenwasserkanal im Straßenraum 
„Hinter dem Berge“ zugeführt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 

LGLN Niedersachsen Regionaldirektion 
Braunschweig-Wolfsburg 
Schreiben vom 10.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…hiermit gebe ich Ihnen bekannt, dass wir 
keine Ergänzungen zum Detailierungsgrad 
des Umweltberichts vornehmen werden und 
auch sonst werden wir in diesem Fall keine 
Stellungnahme zur Änderung des FNP abge-
ben. Informationen zum weiteren Fortgang 
des Verfahrens nehmen wir aber gern entge-
gen. 
 
Gleichzeitig möchte ich Sie darauf hinweisen, 
dass grundsätzlich wir die Funktion des Trä-
gers öffentlicher Belange für Angelegenhei-
ten, die das Stadtgebiet Braunschweig betref-
fen, haben (als katasterführende Stelle). Da-
mit es bei uns hausintern nicht zu Irrläufern 
kommt, richten Sie solche Anfragen einfach 
an - Katasteramt Braunschweig -. Wir geben 
es hausintern zur Ablage an das Dezernat 4 
weiter. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
 

Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Verkehr und Digitalisierung 

Stellungnahme der Verwaltung 
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Schreiben vom 09.06.2021 
…Gegen die 153. Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Braunschweig bestehen 
im Hinblick auf luftverkehrsrechtliche Belange 
keine Bedenken. Es sei aber nochmals darauf 
hingewiesen, dass sich das Vorhaben nur ca. 
350 m südlich der „idealen“ Anflug- bzw. Ab-
fluggrundlinie zur/von der Start- und Lande-
piste des Flughafens Braunschweig-Wolfs-
burg befindet. In diesem Zusammenhang 
weiße ich auf unser Schreiben vom 
06.08.2020 hin, mit welchem sich meine Be-
hörde bereits ausführlich zu Ihrem Vorhaben 
geäußert hat.  
 
Sie selbst haben hierzu bereits Ausführungen 
in der Begründung und dem Umweltbericht 
zum Bebauungsplan Hondelage - Hinter dem 
Berge unter der Ziffer 4.4.1.2 Lärm und der Zif-
fer 5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schäd-
lichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des- Immissionsschutzgesetzes gemacht, so-
dass davon ausgegangen werden kann, dass 
Ihnen das Problem von möglichen Immissio-
nen durch Fluglärm bekannt ist. 
 
Hinsichtlich Ihrer Bitte um Mitteilung, welchen 
Umfang und Detaillierungsgrad die Umwelt-
prüfung - als Grundlage für die Beschreibung 
und Bewertung der Umweltbelange im Um-
weltbericht - aus unserer fachlicher Sicht ha-
ben sollte, werde ich mich nicht äußern, da 
dies nicht in meinem Zuständigkeitsbereich 
liegt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
wurden die potentiellen Lärmemissionen des 
Flugbetriebes mit der Vereinbarkeit der 
wohnbaulichen Entwicklung durch eine ge-
zielte gutachterliche Untersuchung bereits 
während der öffentlichen Auslegung berück-
sichtigt.  
  

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
 
 

Vodafone GmbH 
Schreiben vom 15.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen 
die von Ihnen geplante Maßnahme keine Ein-
wände geltend macht. 
 
In Ihrem Planbereich befinden sich Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. 
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plange-
biet werden wir dazu eine Stellungnahme mit 
entsprechender Auskunft über unseren vor-
handenen Leitungsbestand abgeben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und an den Erschließungsträger weiter-
geleitet. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
 

IHK Braunschweig Stellungnahme der Verwaltung 
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Schreiben vom 16.06.2021 
…mit Schreiben vom 17.05.21 haben Sie uns 
um Stellungnahme zur o.g. Flächennutzungs-
planänderung gebeten. Inhalt der geplanten 
Änderung ist die Darstellung einer Wohnbau-
fläche für bis zu 46 Wohneinheiten im Nordos-
ten der Ortschaft Hondelage. Das geplante 
Baugebiet ist durch seine Nähe zum Braun-
schweiger Flughafen gekennzeichnet, liegt je-
doch knapp außerhalb des hierfür festgesetz-
ten Siedlungsbeschränkungsbereiches. Be-
kanntermaßen kommt es in Flughafennähe 
immer wieder zu Beschwerden der Wohnbe-
völkerung über die vom Flugbetrieb ausge-
hende Lärmbelastung. Dabei stellt sich das 
subjektive Lärmempfinden der Bewohner un-
abhängig von objektiv messbaren Tatbestän-
den der Lärmeinwirkung und von administrativ 
festgelegten Grenz-, Richt- oder Orientie-
rungswerten (wie sie etwa in der DIN 18005 
"Schallschutz im Städtebau" oder in der 16. 
BImSchV / Verkehrslärmschutzverordnung 
enthalten sind) ein. Das bereits bestehende 
Konfliktpotential droht durch die im Nordosten 
der Ortschaft Hondelage geplante Siedlungs-
erweiterung nun weiter verschärft zu werden. 
 
Die uneingeschränkte Nutzung sowie die Ent-
wicklungsmöglichkeiten des Braunschweiger 
Flughafens werden gerade von den prägen-
den Unternehmen unseres Wirtschaftsrau-
mes nach wie vor als außerordentlich wichti-
ger Standortfaktor des Oberzentrums Braun-
schweig gewertet. Auch die Entwicklung des 
Braunschweiger Flughafens in Richtung ei-
nes Forschungsflughafens ist für die Region 
nicht allein wegen der ca. 3.400 Arbeitsplätze 
bei Forschungseinrichtungen und flughafen-
orientierten High-Tech-Unternehmen von er-
heblicher wirtschaftsstruktureller Bedeutung. 
Nach unserer Auffassung gilt es daher, alle 
Planungen zu vermeiden, die diese wirt-
schaftlich bedeutsame Infrastruktureinrich-
tung schwächen. Daher plädieren wir grund-
sätzlich dafür, den Entwicklungsmöglichkei-
ten des Braunschweiger Flughafens uneinge-
schränkte Priorität vor einer weiteren Sied-
lungsentwicklung einzuräumen. Vor diesem 
Hintergrund bitten wir, die in Rede stehende 
Wohngebietsentwicklung auf ihre Vereinbar-
keit mit den erwähnten Belangen der Flugha-
fenentwicklung zu prüfen. 
 
Zudem wird in der Begründung zur Flächen-
nutzungsplanänderung auf einzelne Gewer-
bebetriebe verwiesen, die im Bereich bzw. im 
Umfeld des Änderungsgebietes ansässig 
sind. Auch wenn es sich dabei nicht in allen 
Fällen um IHK-zugehörige Unternehmen han-
delt, treten wir dafür ein, dass deren wirt-

 
 
 
Klarstellung: Bis zu ca. 60 Wohneinheiten 
sollen im Plangebiet realisiert werden kön-
nen. Dies wurde bereits zur öffentlichen Aus-
legung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
wurden die potentiellen Lärmemissionen des 
Flugbetriebes mit der Vereinbarkeit der 
wohnbaulichen Entwicklung durch eine ge-
zielte gutachterliche Untersuchung bereits 
während der öffentlichen Auslegung berück-
sichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch in Bezug auf die umgebenden Gewer-
bestandorte wurde bereits während der öf-
fentlichen Auslegung gutachterlich belegt, 
dass die geplante Wohnfunktion mit der ge-
werblichen Nutzung vereinbar ist. 
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schaftliche Nutzungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten infolge der Wohngebietsentwick-
lung keinerlei Einschränkungen erfahren. 
Auch diesen Aspekt bitten wir im weiteren 
Planungsprozess zu prüfen und die Wohnge-
bietsplanungen erforderlichenfalls entspre-
chend anzupassen.“ 
 
 
 
 
 

Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
 

Heimatpfleger Hondelage 
Schreiben vom 19.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…der Stadtheimatpfleger Björn Walter hat an 
mich die o.g. Unterlagen weitergeleitet, damit 
ich zu diesem Bauvorhaben als Heimatpfleger 
des Stadtbezirkes Hondelages Ihnen meine 
Stellungnahme übermitteln kann. 
 
Wie bereits von fachlicher Seite festgestellt 
wurde, befinden sich auf dem Grünland keine 
Baulichkeiten oder Naturdenkmale, die es zu 
schützen gilt. Diesen Feststellungen kann ich 
mich aus eigener Kenntnis anschließen. Soll-
ten bei den erforderlichen Erdarbeiten archä-
ologische Bodendenkmale oder prähistori-
sche Siedlungsexponate freigelegt werden, 
bitte ich dafür zu sorgen, dass ich informiert 
werde um diese Funde in Zusammenarbeit mit 
dem Denkmalschutz zu sichern. Im Übrigen 
verweise ich auf meine Stellungnahme vom 
07. August 2020.  
 
Ihr Exposé habe ich an den Förderkreis für 
Umwelt- und Naturschutz Hondelage e. V. 
weitergegeben, um sicherzustellen, dass zu 
den Umweltbelangen kompetente Experten 
diesen Komplex beurteilen können. 
 
 
Stellungnahme vom 07.08.2020: 
 
…der Stadtheimatpfleger Björn Walter hat Ihre 
umfangreiche Beschreibung der allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung für das o.g. 
Baugebiet in Hondelage an mich weitergelei-
tet und darum gebeten, als zuständiger Hei-
matpfleger zu diesen Bauprojekt Stellung zu 
nehmen. Nach Durchsicht Ihrer Vorlage und 
nach meiner Kenntnis sind nur zu Nr. 8 - 
Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter - 
Aussagen erforderlich. Wie Sie bereits festge-
stellt haben sind keine unter Denkmalschutz 
stehenden Gebäude vorhanden, und diese 
Feststellung wird von mir hiermit bestätigt. Ob 
im Erdreich archäologische Bodendenkmale 
oder archäologische Besonderheiten vorhan-
den sind, ist zurzeit nicht zu erkennen, so dass 
erst bei den erforderlichen Erdarbeiten und 

 
 
 
 
 
 
Bei archäologischen Funden im Rahmen der 
Erschließungsarbeiten besteht nach § 14 
NDSchG allgemein die Pflicht, die Untere 
Denkmalschutzbehörde einzubinden. Darauf 
wird in der verbindlichen Bauleitplanung hin-
gewiesen. 
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Bodenbewegungen eindeutige Aussagen ge-
troffen werden können. Ich bitte Sie sicherzu-
stellen, dass bei diesen Arbeiten auf archäo-
logische Besonderheiten geachtet wird. 
 
Der Ableitung des Oberflächenwassers haben 
Sie breiten Raum gewidmet. Ich erlaube mir 
den Hinweis, dass bei außerordentlichen Re-
genfällen die Wassermenge vom Graben und 
den vorhandenen Ableitungssystemen nicht 
staufrei abfließt, sondern ein Rückstau u.a. 
aus der Hagenriede entsteht, der zu Überflu-
tungen im Bereich Tränkeweg und Berggarten 
führt und z.B. Kellerflutungen verursacht. 
Der Bezirksrat hat dieses Problem in mehre-
ren Sitzungen thematisiert und so empfehle 
ich, über die Bezirksgeschäftsstelle Ost wei-
tere Informationen einzuholen. 
 
Ich gehe davon aus, dass das Bauprojekt 
ohne große Verzögerungen realisiert werden 
kann, um positiv die demografische Entwick-
lung zu beeinflussen und den Bestand der 
geschäftlichen und öffentlichen Infrastruktur 
zu sichern. Dies ist meine erste Stellung-
nahme zu einem Bauprojekt, und daher bitte 
ich Sie, mich zu informieren, wenn noch wei-
tere Auskünfte erforderlich sein sollten. 

Die Hinweispflicht bei Bodenfunden wurde 
bereits in die Planung integriert. 
 
 
 
Die Entwässerung wurde bereits während der 
öffentlichen Auslegung im Zuge einer Ent-
wässerungsplanung berücksichtigt. In den 
Kap. 3 und 4.4.5 der Begründung wird auf die 
bestehende problematische Oberflächenwas-
serableitung hingewiesen. Das anfallende 
Oberflächenwasser wird in den Regenwas-
serkanal im Straßenraum „Hinter dem Berge“ 
abgeleitet bzw. gepumpt, um den Graben 
entlang des Weges „Tränke“ nicht weiter zu 
belasten. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
 

Nds. Landesforsten 
Schreiben vom 21.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…aus Sicht der von mir zu vertretenden Be-
lange des Waldes und der Forstwirtschaft, 
weise ich darauf hin, dass es sich im Fall des 
Flurstücks 331/1 um Wald gern. §2 (3) 
NWaldLG handelt. 
 
Mit einer Größe von 0,2 ha (2.000 m2) ist die 
Fläche ausreichend groß, um den geforder-
ten Kriterien zu genügen. 
 
Eine kalamitätsbedingte Kahllage, d.h. ein 
akutes Absterben der Bestockung, führt nicht 
zu einem Untergang der rechtlichen Waldei-
genschaft. Vielmehr greift nun das Walder-
haltungsgebot sowie die Pflicht der waldbesit-
zenden Person zur Wiederaufforstung (siehe 
§ 12 (4) NWaldLG). Dabei ist es zulässig bin-
nen 3 Jahren eine natürliche Verjüngung ab-
zuwarten. 
 
Auf der in Rede stehenden Fläche ist zum ei-
nen noch eine größere Gruppe Zitterpappeln 
erhalten, ferner stellt sich bereits auf der ge-
schredderten Teilfläche erste Verjüngung von 
Esche, Bergahorn und Eiche ein. Zudem 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
wurde seitens der Nds. Landesforsten keine 
Stellungnahme eingereicht. 
 
Die Untere Naturschutzbehörde stand bereits 
2019 im Austausch mit den Niedersächsi-
schen Landesforsten bzgl. der Einstufung 
des Flurstücks 331/1. Ergebnis der Untersu-
chung durch das Nds. Landesforst war, dass 
es sich bei der Fläche nicht um Wald im 
Sinne des § 2 NWaldLG handelt. 
Gemäß der Aussage durch das Nds. Landes-
forst macht der jüngere Fichtenbereich auf-
grund seiner gedrängten Stellung einen dich-
ten Eindruck, dieses wird sich aber mit zu-
nehmenden Alter deutlich verringern. Insbe-
sondere im südlichen Laubholzbereich mit 
den etwas großkronigeren Bäumen wird der 
relativ schmale Charakter des Gehölzes 
deutlich, mit den dort ausgeprägten Einflüs-
sen von außen in das Gehölz, so dass nicht 
von einem waldtypischen Naturhaushalt mit 
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wachsen die Straucharten Holunder und 
Traubenkirsche üppig auf. 
 
Es ist also davon auszugehen, dass sich ein 
strauchreicher Laubmischwald einfinden und 
etablieren wird. 
 
Aus meiner Sicht wäre zunächst der Erhalt 
der Waldfläche als bereicherndes Element 
der Stadtrand-Landschaft ernsthaft zu prüfen. 
 
Sofern man aus Gründen der Stadtentwick-
lung die Fläche dennoch umwidmen möchte, 
sind die waldrechtlichen Belange zu berück-
sichtigen. D.h. es ist für Ersatzaufforstungen 
zu sorgen. 
 
Nach überschlägiger Schätzung ist m.E. eine 
Kompensation im Verhältnis 1:1,1 als Min-
destgröße erforderlich. 
 
Auf die aktuell bestätigte Rechtslage mit Ur-
teil des VL Lüneburg vom 30.04.2021 ver-
weise ich mit gesonderter Mail. 

bestandseigenem, waldtypischen Binnen-
klima auszugehen ist. Es handelt sich zwei-
fellos um einen Grenzbereich hinsichtlich ei-
ner Waldbeurteilung, jedoch kam man zu 
dem Schluss, dass noch nicht von einem 
zweifelsfreien Waldcharakter gesprochen 
werden kann, sondern von einer als Baum-
streifen ausgeprägten kleineren Fläche, die 
nicht als Wald zu beurteilen ist und die sich 
im höheren Alter zu einer ca. 2 – 4 reihigen 
Baumreihe (je nach Kronendurchmesser der 
jeweiligen Baumart) entwickeln wird. 
Der Gehölzbestand ist folglich bei einer Nut-
zungsänderung nicht nach Waldrecht (Wald-
umwandlung), sondern nach Naturschutz-
recht (Eingriffsregelung) zu beurteilen. 
 
Die für diesen Verlust erforderliche Kompen-
sationen wurde bereits auf Ebene des B-Pla-
nes während der öffentlichen Auslegung be-
rücksichtigt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 

Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 
Schreiben vom 23.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…der 153. Änderung des Flächennutzungs-
plans in der Ortslage Hondelage, Straße Hin-
ter dem Berge wird zugestimmt. 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 

BS|Netz  
Schreiben vom 23.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…zu der oben genannten Anfrage nehmen 
wir für die Sparten Gas-, Strom- und Wärme-
versorgung sowie Steuerungs- und Kommu-
nikationstechnik/Breitbandversorgung wie 
folgt Stellung: 
 
Die aufgeführten Betriebsmittel der Wärme-
versorgung sowie Steuerungs- und Kommu-
nikationstechnik/Breitbandversorgung stehen 
im Eigentum der Braunschweiger Versor-
gungs-AG & Co. KG und die Braunschweiger 
Netz GmbH ist der Betreiber der Versor-
gungsanlagen. Die Betriebsmittel der Gas- 
und Stromversorgung stehen im Eigentum 
der Braunschweiger Netz GmbH. 
 
Allgemein: 
Aus der 153. Änderung des Flächennut-
zungsplanes resultieren keine Auswirkungen 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
wurden die Versorgungsträger bereits wäh-
rend der öffentlichen Auslegung mit einge-
bunden und berücksichtigt. Die leitungsge-
bundene Ver- und Entsorgung des Plange-
bietes kann durch den jeweiligen Träger ge-
wehrleistet werden. Die Information wurde an 
den Erschließungsträger weitergeleitet und 
wird im Zuge der Erschließungsarbeiten be-
rücksichtigt. 
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auf die vorhandenen Anlagen der Braun-
schweiger Netz GmbH. Die Wasserversor-
gung liegt in diesem Fall im Zuständigkeits-
bereich des Wasserverband Weddel-Lehre. 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
 

LBEG 
Schreiben vom 28.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…aus Sicht des Fachbereiches Landwirt-
sch./Bodenschutz wird zu o.g. Vorhaben 
wie folgt Stellung genommen: 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme 
vom 06.08.2020 (Zeichen: L3.7-L68503-
03_02- 2020-0231-Reinartz/Loe). 
 
Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft 
wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Die Stellungnahme des LBEG, Fachbereich 
Bauwirtschaft vom 06.08.2020 (Az. L3.7- 
L68503-03_02-2020-0231-Reinartz/Loe) zum 
Vorhaben gilt inhaltlich unverändert auch für 
den aktuellen Planungsstand. 
 
 
Stellungnahmen vom 06.08.2020: 
 
 
Zur fachgerechten Berücksichtigung in der 
Planung sollte das Schutzgut Boden in dem zu 
erarbeitenden Umweltbericht entsprechend 
der Anlage 1 Baugesetzbuch (BauGB) aus-
führlich beschrieben und eine Bodenfunkti-
onsbewertung entsprechend der im Bundes- 
Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 BBodSchG) ge-
nannten Funktionen vorgenommen werden. 
 
Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutz-
gutes Boden empfehlen wir unsere Boden-
karte i.M. 1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl 
an Auswertungskarten - u.a. zu Suchräumen 
für schutzwürdige Böden und zu Empfindlich-
keiten der Böden (https://nibis.lbeq.de/cardo-
map3/?permalink=K1rTqdZ). Sofern genau-
ere Informationen zu den Böden im Gebiet 
vorliegen, sollten diese zusätzlich herangezo-
gen werden. 
 
Entsprechend den Daten des LBEG sind die 
Böden empfindlich gegenüber Bodenverdich-
tung (siehe Auswertungskarte „Gefährdung 
der Bodenfunktionen durch Bodenverdich-
tung“ auf dem NIBIS Kartenserver unter 
https://nibis.lbeq.de/cardomap3/?permalink=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden bereits zur öffentlichen 
Auslegung berücksichtigt: 
 
Das Schutzgut Boden wird in Kap. 4.4.4 der 
Begründung entsprechend berücksichtigt. Die 
Verweise auf die Kartenunterlagen erfolgen 
hier jedoch nicht; vielmehr wird hier auf das 
im Rahmen des Bebauungsplanes erarbei-
tete Baugrund- und Bodengutachten abge-
stellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine hohe Verdichtungsempfindlichkeit wurde 
auch im Rahmen des Baugrund- und Boden-
gutachtens festgestellt. Im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung sind deshalb Maß-
nahmen zur Vermeidung zu berücksichtigen. 
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Mm7ufDp). Verdichtungen sind durch geeig-
nete Maßnahmen zu vermeiden - zum Schutz 
und zur Minderung der Beeinträchtigungen 
des Bodens. 
 
Im Plangebiet befinden sich laut den Daten 
des LBEG Suchräume für schutzwürdige Bö-
den entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 
2019, www.lbeq.niedersachsen.de/down-
load/1133/GeoBerichte 8.pdf). Die Karten 
können auf dem NIBIS Kartenserver unter 
https://nibis.lbeq.de/cardomap3/?perma-
link=6htDINt eingesehen werden. 
 
Gemäß dem Nds. Landesraumordnungspro-
gramm (LROP 3.1.1,04) sind Böden, welche 
die natürlichen Bodenfunktionen und die Ar-
chivfunktion in besonderem Maße erfüllen, vor 
Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastruk-
turentwicklung besonders zu schützen. 
Schutzwürdige Böden sollten bei der Ermitt-
lung des Kompensationsbedarfs besondere 
Berücksichtigung finden. 
 
Aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft 
wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Im Untergrund der Planungsfläche stehen 
nach den uns vorliegenden Unterlagen (Kar-
tenserver des LBEG) quartäre Lockergesteine 
und Gesteine des Mittleren Jura und Unteren 
Jura an. Wasserlösliche Gesteine liegen im 
Untergrund in so großer Tiefe, dass im Pla-
nungsbereich und im näheren Umfeld bisher 
kein Schadensfall (Erdfall) bekannt geworden 
ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurück-
zuführen ist. Es besteht praktisch keine Erd-
fallgefahr (Gefährdungskategorie 1 gemäß Er-
lass des Niedersächsischen Sozialministers 
"Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebie-
ten" vom 23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -).  
 
Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen be-
züglich Erdfallgefährdung kann daher bei Bau-
vorhaben im Planungsbereich verzichtet wer-
den, sofern sich auch bei der Baugrunderkun-
dung keine Hinweise auf Subrosion ergeben. 
 
Nach den uns vorliegenden Unterlagen (Kar-
tenserver des LBEG) steht im Planungsbe-
reich setzungs- und hebungsempfindlicher 
Baugrund an. Es handelt sich hierbei um quar-
täre Lockergesteine mit geringer bis mittlerer 
Setzungsempfindlichkeit aufgrund geringer 
Steifigkeit wie z.B. Lößlehm, Auelehm sowie 
wasserempfindlichen Ton und Tongesteine 
des Mittleren Jura und Unteren Jura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Vorkommen von besonders schutzwür-
digen Böden kann durch eine Berücksichti-
gung im Rahmen der Eingriffsbilanzierung 
auf Ebene des Bebauungsplanes Rechnung 
getragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch im Rahmen der Baugrunderkundung er-
geben sich keine Hinweise auf Subrosion, so 
dass keine Erdfallgefahr gegeben ist. 
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Für Bauvorhaben sind die gründungstechni-
schen Erfordernisse im Rahmen der Baugrun-
derkundung zu prüfen und festzulegen. 
 
 
 
 
Für die geotechnische Erkundung des Bau-
grundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden 
Regelungen der DIN 1054:2010-12 und natio-
nalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu 
beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 
mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010- 
12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-
2/NA:2010-12 vorgegeben. 
 
Im Niedersächsischen Bodeninformationssys-
tem NIBIS (https://nibis.lbea.de/cardomap3/) 
können unter dem Thema Ingenieurgeologie 
Informationen zu Salzstockhochlagen, zur 
Lage von bekannten Erdfall- und Senkungs-
gebieten (gehäuftes Auftreten von Erdfällen), 
Einzelerdfällen, Massenbewegungen sowie 
zum Baugrund abgerufen werden. Diese Stel-
lungnahme ersetzt keine geotechnische Er-
kundung des Baugrundes.  
 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus 
Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezug-
nahme auf unsere Belange nicht. 

 
Die benannten Vorgaben liegen dem im Rah-
men des B-Planes erarbeiteten Baugrund- 
und Bodengutachten zu Grunde. Das Gut-
achten belegt die beabsichtigte Bebaubarkeit 
des Plangebietes mit einer Wohnbebauung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Baugrund- und Bodengutachten berück-
sichtigt entsprechende Informationen; aller-
dings wurden keine entsprechenden geologi-
schen Besonderheiten vorgefunden. 
 
 
 
 
 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 

Wasserverband Weddel-Lehre 
Schreiben vom 29.06.2021 

Stellungnahme der Verwaltung 

…der Wasserverband Weddel-Lehre hat 
keine Bedenken gegen das geplante Vorha-
ben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
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 Anlage 
 Stand: 14.11.2022 
 
 
 
Flächennutzungsplan  
153. Änderung – Hondelage - Hinter dem Berge   
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB vom 06.10.2022 bis 07.11.2022 
 
 
Stellungnahme Nr. 1  
Schreiben vom 25.10.2022 

Stellungnahme der Verwaltung 

…im nördlichen Stadtteil von Hondelage 
soll eine bis dato im gültigen Flächennut-
zungsplan dargestellte Grünfläche zur 
Größe von rund 2,3 ha nun als Wohnbau-
fläche dargestellt werden. Gleich so wird 
für diesen deckungsgleichen Bereich der 
Bebauungsplan aufgestellt. Zum Bebau-
ungsplan in dieser Lage sollen dann Kom-
pensationsflächen am Rohrbruchgraben 
und an der Schunter in der Gemarkung 
Hondelage hinzukommen. 
 
Die derzeitige Grünfläche ist von Wohnbe-
bauung und den Sportstätten in Honde-
lage komplett umgeben. Die genannten 
Kompensationsflächen werden überwie-
gend landwirtschaftlich, als Acker bzw. 
Grünland, genutzt. 
 
Nach Rücksprache der örtlichen Landwirt-
schaft wird aus unserer Sicht wie folgt Stel-
lung genommen: Nordöstlich an das Plange-
biet grenzend befindet sich ein landwirt-
schaftlicher Betrieb mit Schwerpunkt 
Pferde(pensions)-haltung und Reitbetrieb. 
Von diesem können Emissionen (Staub, 
Lärm, Geruch) ausgehen, die auch in das 
Plangebiet hineinwirken können. Diese Im-
missionen wären hier zu dulden. Hierauf 
wäre im textlichen Teil expliziert entspre-
chend einzugehen bzw. dies wäre im Plan 
umzusetzen. Der Hinweis im textlichen (Gut-
achten-)Teil auf Vorhandensein des Betrie-
bes mit Aussage, dass keine z.B. lärmbelas-
tenden Immissionen im Gebiet wahrnehmbar 
sein, ist u. E. nicht ausreichend.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Im Kap. 3 Ziel, Zweck und wesentliche Aus-
wirkungen der Planung, Standortalternativen 
wird unter Wesentliche Auswirkungen auf die 
möglichen relevanten Auswirkungen u.a. der 
Emissionen des landwirtschaftlichen Betrie-
bes mit Pferdehaltung und Reitbetrieb hinge-
wiesen. Hier wird auf die im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung zu erstellenden 
Fachgutachten verwiesen. 
In Kap. 4.4.1.2 Lärm wird unter Prognose 
über den Umweltzustand bei Durchführung 
der Planung darauf hingewiesen, dass die 
gutachterliche Beurteilung die Betriebsgeräu-
sche deutlich unter den für das Plangebiet 
maßgeblichen Orientierungswerten für ein 
WA-Gebiet bewerten lässt. Die Betriebsge-
räusche haben keinen relevanten Anteil an 
den Lärmimmissionen im Plangebiet.  
In Kap. 4.4.1.3 Sonstige Emissionen / Immis-
sionen wird unter Prognose über den Um-
weltsituation bei Durchführung der Planung – 
Geltungsbereich A erläutert, dass sich in Be-
zug auf die Geruchseinwirkungen durch den 
Reitbetrieb bzw. durch die Pferdehaltung 
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keine Neubewertung durch das Planvorha-
ben ergibt; denn der Betrieb muss auf die nä-
her gelegene Bestandsbebauung (Wohnnut-
zung) bereits eine entsprechende Rücksicht-
nahme gewährleisten. Insofern ergibt sich 
durch die Planung keine Verschärfung der et-
waigen Immissionssituation. 
 
Insgesamt ergibt sich deshalb kein Hand-
lungsbedarf zur Ergänzung der Begründung; 
eine nähere Untersuchung erfolgt im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung unter Bezug 
auf das Fachgutachten.  
 

 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 

Stellungnahme Nr. 2 
Schreiben vom 06.11.2022 

Stellungnahme der Verwaltung 

… zur Wahrung unserer Rechtsansprüche 
möchten wir eine kurze Stellungnahme zu 
o.a. Planungsverfahren abgeben. 
 
In Abschnitt A,X der textlichen Festsetzung 
fordern Sie die Ausstattung von mindestens 
50% der Dachflächen von Hauptgebäuden 
mit Anlagen zur Solarenergienutzung. Hier 
möchten wir darauf aufmerksam machen, 
dass die Dachfläche unserer geplanten Ma-
schinenhalle im Verhältnis zu den geplanten 
Gebäuden der WA 1 bis 3 immens groß ist. 
Des Weiteren unterscheidet sich das Verhält-
nis der anzunehmenden Baukosten der 
Grundstücke in den WA 1 bis 3 zu der zu 
bauenden Solaranlage deutlich mit dem Ver-
hältnis bei unserer benötigten Maschinen-
halle, wo sich die Baukosten bald verdoppeln 
würden. Zudem dient die Maschinenhalle fast 
ausschließlich zur Lagerung, sodass kein 
maßgeblicher Stromverbrauch dort geplant 
ist. In diesem Zusammenhang möchten wir 
Sie bitten, die geforderte Maßnahme in Ab-
schnitt WA 4 zu überdenken, da dies das ge-
plante Bauvorhaben für meinen Handwerks-
betrieb unwirtschaftlich machen würde. 
 
In Abschnitt A IX 3 der textlichen Festsetzung 
wird gefordert, dass die Auffüllungen der Zis-
ternen mit sickerfähigem Boden zu gestalten 
sind. Dies ist planungstechnisch schwierig zu 
gestalten, da auf den beiden Bauplätzen die 
Maschinen uneingeschränkt den Raum zum 
Verladen benötigen. Deshalb möchten wir in 
diesem Fall auf eine Zisterne mit Flächenbe-

 
 
 
 
Im Kap. 3 Ziel, Zweck und wesentliche Aus-
wirkungen der Planung, Standortalternativen 
wird unter der Überschrift Wesentliche Auswir-
kungen auf den westlichen Teilbereich des 
Plangebietes eingegangen. Dieser ist dem 
westlich benachbarten Gewerbebetrieb 
(Schornsteinbau) zugeordnet. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Verträglichkeit der vor-
handenen Nutzung und ihre Erweiterungs-
möglichkeit im Plangebiet auf Ebene des Be-
bauungsplans zu gewährleisten ist.  
 
Dieses ist im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung erfolgt. Die in der Stellungnahme 
geäußerten Änderungsvorschläge beziehen 
sich auf die dort getroffenen zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen. 
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festigung, welche uns in Abschnitt A III 3. ge-
währt wird, zurückgreifen, damit auf dem 
Grundstück keine Gefahrenzonen entstehen. 
Es wird selbstverständlich dennoch darauf 
geachtet, genug Regenwasser abzuführen, 
sowie die Zisternen z.B. durch einen 
Schachtdeckel zugänglich und wartungsbar 
zu gestalten. 
 
Des Weiteren möchte der Handwerksbetrieb 
sich offen halten, das Grundstück zwischen 
den hinteren beiden Baugrenzen nachträglich 
zu bebauen, sofern dies im Sinne des Hand-
werkbetriebs wäre. Wohnbauten sollen hier 
jedoch langfristig ausgeschlossen werden. 
Sollte dies nicht möglich sein, möchte ich auf 
eine Unterteilung der vorderen beiden Bau-
grundstücke verzichten. Das Grundstück soll 
im letzten Drittel, wie auf der zeichnerischen 
Festsetzung vermerkt, Garten bleiben. Je-
doch erschließt sich mir nicht, warum der La-
gerplatz und die Halle nicht auf einem großen 
Baugrundstück koexistieren können.“ 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 

Stellungnahme Nr. 3 
Schreiben vom 07.11.2022 

Stellungnahme der Verwaltung 

Der BUND Braunschweig nimmt zur oben ge-
nannten Planung wie folgt Stellung. Die Stel-
lungnahme wird aufgrund von § 10 f Satz 2 
der „Satzung für den Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) Landesver-
band Niedersachsen e.V. (Teil A)“ auch im 
Namen des BUND Landesverbandes Nieder-
sachsen e.V. abgegeben. 
 
Zu den textlichen Festsetzungen und Hin-
weise: 
 
A. Städtebau 
 
VI Grünordnung 
 
1.4: Wir begrüßen generell die Festlegung 
von Dachbegrünung, die jedoch nicht erst ab 
25 m² durchgeführt werden sollte, da z. B. 
viele Carports kleiner sind, und so der ge-
wünschte Effekt nicht vollständig erreicht 
werden kann. 
 
Unter 2.2 wird die Anlage eines Spielplatzes 
festgesetzt. Allerdings wird im Artenschutz-
gutachten zum Kammmolch (Art im FFH-An-

Die Stellungnahme bezieht sich auf die im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
getroffenen Textlichen Festsetzungen sowie 
Hinweise. Die wortgleiche Stellungnahme 
wird deshalb bei der parallel erfolgenden Ab-
wägung der Stellungnahmen zum Entwurf 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 
Auf Ebene der hier zu betrachtenden Ände-
rung des Flächennutzungsplanes leitet sich 
allerdings kein Handlungsbedarf ab.  
 
 
 

46 von 50 in Zusammenstellung



- 4 - 
 

hang II und IV) gefordert, dass die Durchgän-
gigkeit für den Kammmolch nach Norden er-
halten werden muss und keine intensive Frei-
zeitnutzung bzw. Pflege stattfinden darf. Die 
Anlage eines Spielplatzes steht dieser Forde-
rung entgegen. Daher fordern wir, dass der 
Spielplatz nach Osten verlegt wird und die 
dort geplante Bebauung verkleinert wird. Al-
ternativ halten wir einen Naturerlebnisbereich 
anstelle eines herkömmlichen Spielplatzes 
für möglich, ohne dass die Durchgängigkeit 
für den Kammmolch verhindert wird. In einem 
Naturerlebnisbereich könnte auch eine Lehm-
kuhle als Baumaterial für Schwalben ange-
legt werden. 
 
Als Lebensraum für den Kammmolch (Tritu-
rus cristatus) wird auch das Grundstück 
332/6 im Gutachten genannt. Ist es richtig, 
dass es sich um die Fläche handelt, die der 
Rechtsplan als zu bebauendes Grundstück 
332/7 ausweist? Eine Bebauung des Teils 
des Grundstücks 332/6, auf dem sich auch 
ein Teil des Landlebensraums des Kamm-
molches befindet, lehnen wir strikt ab, damit 
dem hohen Schutzstatus dieser Art Rech-
nung getragen wird. Im Artenschutzbeitrag 
wird klar festgestellt, dass dieser Bereich 
nicht überbaut werden darf. 
 
Unter 2.3 wird festgesetzt, dass anfallender 
Gehölzschnitt auf Haufen auf der Fläche ver-
bleiben soll. Es ist darauf zu achten, dass 
das Schnittgut immer auf denselben Haufen 
abgelegt wird. 
 
Im Artenschutzgutachten zu Fledermäusen 
wird eine Beleuchtung mit 2700-3000 Kelvin 
und die seitliche Abschirmung der Lichtquel-
len gefordert. Warum wird in 3.2 eine Be-
leuchtung 2450 Kelvin festgelegt? 
 
Wir schlagen zudem vor, die Verwendung 
von Bewegungserkennung oder Teilnachtbe-
leuchtung ins Straßenbeleuchtungskonzept 
einzubinden, um die Lichtverschmutzung zu 
minimieren und Energie einzusparen. 
 
In die Liste der Sträucher unter 3.7 sollte der 
Kreuzdorn und der Faulbaum aufgenommen 
werden, die beide wertvolle Nahrungsgehölze 
für Insekten, z. B. den Zitronenfalter darstel-
len. 
 
Die unter 3.7 genannten Verweise (IV 3 und 
VI 1.3, 2.1, 2.5, 2.6) sind offenbar fehlerhaft 
und müssen korrigiert werden. Es müsste IV 
3 und VI 1.3, 2.1 bis 2.5 heißen. 
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VII Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft; Zuordnung: 
 
Unter 2.2 sollten Kreuzdorn und Faulbaum 
ergänzt werden, wie auch unter VI Grünord-
nung, 3.7. 
 
Welche Maßnahmen sind für die Pflege der 
Totholzhaufen und Steinhaufen vorgesehen? 
 
Geltungsbereiche B und C: 
Eine Mahd bzw. Beweidung sollte aus Grün-
den des Vogelschutzes nicht vor dem 15. Juli 
erfolgen. Eine entsprechende Festsetzung 
sollte aufgenommen werden. 
 
Wie wird sichergestellt, dass das anzule-
gende Kleingewässer die Vernichtung des 
Lebensraumes des Kammmolches tatsäch-
lich ausgleicht? 
 
Nach Aussage von Anwohnern, s. Gutachten 
zum Artenschutz, das mit 6 Amphibienarten 
einen überdurchschnittlichen Artenbestand 
attestiert, wird die Fläche der zukünftigen 
Grünanlagen zeitweilig überflutet. Eine Ent-
wässerung sollte im Sinne des Amphibien-
schutzes unterbleiben. 
 
Darüber hinaus stellt sich die generelle 
Frage, warum zunächst ein bestehender Ge-
hölzbestand gerodet wird (leider zum großen 
Teil bereits geschehen), statt ihn in die Pla-
nungen für die Grünflächen zu integrieren. 
 
Zu 4: Die Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft sind vor Baubeginn herzu-
stellen, damit Tiere und Pflanzen die Möglich-
keit haben, sich in den entsprechenden Aus-
gleichsflächen anzusiedeln. 
 
IX Oberflächenwasserbeseitigung 
 
Aufgrund der zunehmenden Dürreperioden 
sollte das in den Zisternen aufgefangene 
Wasser als Brauchwasser Verwendung fin-
den und nur in Notfällen abgeleitet werden. 
Dies sollte in die textlichen Festsetzungen 
aufgenommen werden. 
 
X Erneuerbare Energien 
 
Wir begrüßen, dass Nutzung von Solarener-
gie auf den Gebäuden festgesetzt wird. Den-
noch sollte auch der Energiestandard KfW40 
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und die regenerative Erzeugung der noch er-
forderlichen Restwärme festgesetzt werden. 
Angestrebt werden sollte ein Plus-Energie-
Gebiet. 
 
Wie in der Begründung dargestellt, soll der 
Investor verpflichtet werden, mindestens den 
KfW-Standard 55 umzusetzen und keine fos-
silen Energieträger zu benutzen. Wir erwar-
ten, dass diese Anforderungen tatsächlich im 
städtebaulichen Vertrag umgesetzt werden 
und schlagen vor, ein spezialisiertes Pla-
nungsbüro für die energetische Quartierspla-
nung zu beauftragen.  
 
Denkbar wäre z. B. die Nutzung von Wärme 
aus dem in diesem Gebiet hoch anstehende 
Grundwassers oder aus einem Eisspeicher, 
der auch unter einer Grünfläche/einem Spiel-
platz angelegt werden könnte. Möglicher-
weise kann durch derartige regenerative 
Wärmequellen so viel Wärme gewonnen wer-
den, dass auch den Eigentümern der be-
nachbarten Gebäude Wärme angeboten wer-
den kann. Die Erzeugung von Wärme durch 
Verbrennung von Holz/Holzpellets sollte im 
Sinne des Waldschutzes und zur Reduktion 
des Holzverbrauchs unbedingt vermieden 
werden, insbesondere aufgrund der massi-
ven Waldschäden durch die zunehmende 
Dürre. 
 
B Örtliche Bauvorschrift 
 
IV Einstellplätze 
Im Sinne der im Klimaschutzkonzept 2.0 der 
Stadt Braunschweig angestrebten Reduktion 
des motorisierten Individualverkehrs sollte 
unter 1. auch für freistehende Einfamilienhäu-
ser, Doppelhaushälften und Reihenendhäu-
ser nur ein Stellplatz festgesetzt werden. 
 
C Hinweise 
4. Den Hinweis auf das Verbot von Schotter-
flächen und Kunstrasen begrüßen wir. Als 
Beispiel für die Gestaltung der nicht überbau-
ten Flächen werden Rasen und Ziersträucher 
genannt. Hier schlagen wir vor, statt „Zier-
sträucher“ „heimische Sträucher“ und ergän-
zend Gartennutzung zum Gemüse- bzw. 
Obstanbau zu nennen. 
 
 Vorschlag der Verwaltung: 

Eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist nicht erforderlich. 
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